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§ 2 
Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)
(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) beteiligt die Gemeinde Drahns-
dorf seine betroffenen Einwohner förmlich mit folgenden Mitteln:

1. Einwohnerfragestunden in der Sitzung der Gemeindever-
tretung, darin enthalten eine Jugendeinwohnerfragestunde

2. Einwohnerversammlungen
3. Einwohnerbefragungen

Zu 1. Einwohnerfragestunde
In den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung sind 
alle Personen, die in der Gemeinde Drahnsdorf ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben (Einwohner), be-
rechtigt, kurze mündliche Fragen zu Beratungsgegenständen 
dieser Sitzung an die Gemeindevertretung oder den Vorsitzenden 
zu stellen sowie Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten. Die 
Einwohnerfragestunde soll 30 Minuten nicht überschreiten. Jeder 
Einwohner kann sich im Regelfall zu bis zu drei unterschiedlichen 
Themen zu Wort melden. Die Wortmeldungen sollen drei Minuten 
nicht überschreiten. Kann eine Frage nicht in der Sitzung münd-
lich beantwortet werden, ist eine schriftliche Antwort zugelassen.

Zu 2. Einwohnerversammlung
a) Wichtige Gemeindeangelegenheiten sollen mit den Ein-

wohnern erörtert werden. Zu diesem Zweck können Ein-
wohnerversammlungen für das Gebiet und Teile des Ge-
bietes der Gemeinde durchgeführt werden.

b) Der ehrenamtliche Vorsitzende der Gemeindevertretung 
beruft unter Angabe der Tagesordnung und ggf. des Ge-
bietes, auf das die Einwohnerversammlung begrenzt wird, 
die Einwohnerversammlung ein. Die Einberufung erfolgt 
durch öffentliche Bekanntmachung von Ort, Zeit und Ta-
gesordnung der Einwohnerversammlung entsprechend 
den Vorschriften für die Bekanntmachung der Sitzung der 
Gemeindevertretung. Der ehrenamtliche Vorsitzende der 
Gemeindevertretung oder eine von diesem beauftragte 
Person leitet die Einwohnerversammlung. Alle Personen, 
die auf dem Gebiet der Gemeinde Drahnsdorf bzw. in dem 
begrenzten Gebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt haben, haben in der Einwohnerversamm-
lung Rede- und Stimmrecht. Über die Einwohnerversamm-
lung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift ist 
vom ehrenamtlichen Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
zu unterzeichnen und dem Amtsdirektor und den Mitglie-
dern der Gemeindevertretung zuzuleiten.

c) Die Einwohnerschaft kann beantragen, dass eine Ein-
wohnerversammlung durchgeführt wird. Der Antrag muss 
schriftlich eingereicht werden und die zu erörternde Ge-
meindeangelegenheit bezeichnen. Der Antrag darf nur 
Angelegenheiten angeben, die innerhalb der letzten zwölf 
Monate nicht bereits Gegenstand einer Einwohnerver-
sammlung waren. Antragsberechtigt sind alle Einwohner. 
Der Antrag muss von mindestens fünf vom Hundert der 
Einwohner des Gemeindegebietes unterschrieben sein.

Zu 3. Einwohnerbefragung
a) Der Gemeindevertretung kann auf Antrag eines Viertels der 

Mitglieder der Gemeindevertretung in wichtigen Gemein-
deangelegenheiten in Anwendung des § 13 BbgKVerf im 
Einzelfall eine Befragung der Einwohner beschließen. Der 
Beschluss ist mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mit-
glieder der Gemeindevertretung zu fassen.

b) Der Anlass bzw. das Vorhaben, weshalb eine Befragung 
durchgeführt werden soll (Gegenstand der Befragung), so-
wie die vorgesehenen Fragen, sind in dem o. g. Antrag zu 
benennen. Zum Gegenstand der Befragung sind Fragen zu 
formulieren, über die nur mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt 
werden kann. Die Einwohnerbefragung kann zu mehreren 
Gegenständen erfolgen (verbundene Befragungen). Es 
können mehrere Fragestellungen in einer Einwohnerbefra-
gung formuliert werden.

Amtliche Bekanntmachungen

Gemeinde Drahnsdorf

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
14.11.2022 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 34-2022
Tenor: Hauptsatzung der Gemeinde Drahnsdorf
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  8
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 32-2022
Tenor: Unentgeltliche Vermögenszuordnung - Ge-

markung Krossen, Flur 1, Flurstück 75/1
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  9
Davon anwesend:  8
Ja:  0
Nein:  6
Enthaltung:  2
Befangen:  0

Hauptsatzung der Gemeinde Drahnsdorf 
vom 14.11.2022

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Name und Gebiet der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)
§ 2 Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)
§ 3 Bildung von Ortsteilen (§ 45 ff BbgKVerf)
§ 4 Einsicht in Beschlussvorlagen (§ 36 Abs. 4 BbgKVerf)
§ 5 Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)
§ 6 Entscheidungen der Gemeindevertretung über Vermö-

gensgegenstände der Gemeinde (§ 28 Abs. 2 Nr. 17 Bbg-
KVerf)

§ 7 Mitteilungspflicht von ausgeübten Berufen oder anderen 
Tätigkeiten (§ 31 Abs. 3 BbgKverf)

§ 8 Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)
§ 9 Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendli-

chen (§ 18a BbgKVerf)
§ 10 Bekanntmachungen
§ 11 Geschlechtsspezifische Formulierungen
§ 12 Inkrafttreten

Hauptsatzung der Gemeinde Drahnsdorf  
vom 14.11.2022

Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVB1. I S. 286), in der derzeitig geltenden Fassung, hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Drahnsdorf in ihrer Sitzung am 
14.11.2022 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 
Name und Gebiet der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)

(1) Die Gemeinde führt den Namen Drahnsdorf.
(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsangehörigen Gemeinde 
und gehört dem Amt Unterspreewald an.
(3) Das Gemeindegebiet umfasst die Gemarkungen Drahnsdorf, 
Krossen, Falkenhain und Schäcksdorf. Die räumliche Abgren-
zung ergibt sich aus der in der Anlage beigefügten Karte, die 
Bestandteil dieser Satzung ist.
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c) Die Bekanntgabe der Befragung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 10 der Hauptsatzung mit den 
folgenden Inhalten:
1. Gegenstand der Befragung mit Sachdarstellung zum 

Anlass und Gegenstand sowie Begründung
2. Text der Fragestellung
3. Verfahrensablauf der Einwohnerbefragung einschließ-

lich Ort und Zeit der Auslegung des Verzeichnisses der 
Teilnahmeberechtigten

4. Zeitraum und der Ort für die Durchführung der Befra-
gung.

d) Das Befragungsgebiet ist das Gebiet der Gemeinde 
Drahnsdorf. Teilnahmeberechtigt sind alle Einwohner gem. 
§ 11 Abs. 1 BbgKVerf die das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Zudem kann themenabhängig das Alter der Teilnah-
meberechtigten heruntergesetzt werden, um eine alters-
spezifische Befragung sinnvoll umzusetzen.

e) Das Amt Unterspreewald legt für jede Befragung ein Ver-
zeichnis der teilnahmeberechtigten Personen an. Die Ein-
tragung der Teilnahmeberechtigten in das Verzeichnis er-
folgt von Amts wegen. Bei verbundenen Befragungen wird 
ein gemeinsames Verzeichnis geführt. Das Verzeichnis der 
Teilnahmeberechtigten wird 14 Tage vor dem Beginn des 
Befragungszeitraums werktags (Montag bis Freitag) wäh-
rend der Öffnungszeiten in der Verwaltung öffentlich aus-
gelegt. Die Auslegung endet mit dem Ablauf des 14. Tages 
um 12.00 Uhr. Der Abschluss ist durch den beauftragten 
Bediensteten des Amtes zu beurkunden. Berichtigungsan-
träge zum Verzeichnis können in diesem Auslegungszeit-
raum gestellt werden.
Im Verzeichnis der Teilnahmeberechtigten wird während 
des Befragungszeitraums auch vermerkt, wer die Antwort 
zum Gegenstand der Befragung abgegeben hat.
Die Einsichtnahme in das Verzeichnis, in dem vermerkt 
wurde, wer an der Befragung teilgenommen hat, ist auf die 
beauftragten Bediensteten des Amtes beschränkt.

f) Die Einwohnerbefragung findet innerhalb von drei Mo-
naten nach der Beschlussfassung durch die Gemeinde-
vertretung statt. Die Leitung und Durchführung der Ein-
wohnerbefragung obliegt dem Amtsdirektor. Er legt die 
Abläufe für die Befragung in Befragungslokalen fest. Der 
Befragungstermin wird vom Amtsdirektor in Benehmen 
mit dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung festge-
legt.

g) Die Dauer der Befragung beträgt vier Wochen (1. Tag der 
Befragung: Montag / letzter Tag der Befragung: Freitag der 
4. Befragungswoche).

h) Die Orte und die Zeiten für die Durchführung der Befragung 
(Befragungslokale) werden vom Amtsdirektor festgelegt 
und gemäß § 10 öffentlich bekannt gemacht.

i) Zur Beantwortung der Fragen werden amtliche Vordrucke 
erstellt, die im Befragungslokal ausgegeben werden.

j) Die Antworten sind auf dem amtlichen Vordruck persönlich 
durch die Teilnahmeberechtigten abzugeben. Auf Verlan-
gen ist die Identität durch Vorlage eines gültigen Personal-
ausweisdokumentes nachzuweisen. Die Antwort darf nur 
auf „Ja“ oder „Nein“ lauten. Die Teilnahmeberechtigten ge-
ben durch ein Kreuz oder auf andere zweifelsfreie Weise 
auf dem Antwortvordruck zu erkennen, ob sie die gestellte 
Frage mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten wollen. Die Ant-
wortvordrucke sind in einen Sammelbehälter zu geben.

k) Eine Abholung des amtlichen Vordrucks zur Befragung 
durch andere Personen ist zulässig, wenn der Teilnahme-
berechtigte schriftlich erklärt, dass er nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten das Befragungslokal aufsuchen 
könnte. Die beauftragte Person muss die Berechtigung zur 
Entgegennahme des amtlichen Vordrucks durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht des Teilnahmeberechtigten 
nachweisen. Die Antwort wird nur gewertet, wenn der Teil-
nahmeberechtigte schriftlich eidesstattlich versichert, dass 
er persönlich den amtlichen Vordruck gekennzeichnet hat. 

Die Versicherung und der amtliche Vordruck sind zusam-
men im Befragungslokal während der Zeiten gem. Absatz h 
abzugeben, wobei der amtliche Vordruck ohne Möglichkeit 
der Erkennung der Antwort/en durch Dritte in das Sammel-
behältnis zu geben ist.

l) Eine Beantwortung durch Hilfspersonen ist zulässig, wenn 
der Teilnahmeberechtigte aus gesundheitlichen Gründen 
oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der 
Lage ist, den amtlichen Vordruck für die Beantwortung zu 
kennzeichnen. Die Hilfsperson hat in diesem Falle schrift-
lich eidesstattlich zu versichern, dass sie die Antwort ge-
mäß dem erklärten Willen des Teilnahmeberechtigten ab-
geben hat.

m) Eine Beantwortung per Brief ist ausgeschlossen.
n) Nicht berücksichtigt werden Antworten, wenn

1. kein amtlicher Vordruck verwendet wurde,
2. Vordruck mit anderen Kennzeichnungen, Vermerken, 

Vorbehalten und Zusätzen und/oder Streichungen 
oder mehr als einem Kreuz versehen ist oder

3. Antworten nicht zweifelsfrei erkennbar sind.
o) Das Gesamtergebnis der Einwohnerbefragung wird durch 

öffentliche Auszählung der Antworten ermittelt. Der Amts-
direktor legt die organisatorischen Grundsätze für die öf-
fentliche Auszählung der Antworten und die Ermittlung des 
Ergebnisses fest. Der Amtsdirektor stellt das Ergebnis der 
Einwohnerbefragung fest und gibt es öffentlich bekannt. 
Das Ergebnis der Einwohnerbefragung ist den Mitgliedern 
der Gemeindevertretung umgehend zuzuleiten.

(2) Zudem werden die Einwohner in wichtigen Gemeindeangele-
genheiten angehört.
(3) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bundes-
rechts, die die förmliche Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben 
unberührt.

§ 3 
Bildung von Ortsteilen (§ 45 ff BbgKVerf)

(1) In der Gemeinde bestehen die folgenden Ortsteile im Sinne 
von § 45 ff BbgKVerf.:

1. Ortsteil Drahnsdorf in den Grenzen der Gemarkung Drahns-
dorf und Krossen,

2. Ortsteil Falkenhain in den Grenzen der Gemarkung Falken-
hain und Schäcksdorf.

Die Gemeinde Drahnsdorf wird die Interessen beider Ortsteile 
wahren. Das kulturelle und gesellschaftliche Leben soll gewahrt 
werden; insbesondere sind die bestehenden Einrichtungen in al-
len künftigen Ortsteilen gleich zu behandeln.
(2) Die in § 3 Abs. 1 genannten zwei Ortsteile werden gegenüber 
den Organen der Gemeinde von jeweils einem Ortsvorsteher 
vertreten. Der Ortsvorsteher wird nach den Bestimmungen des 
Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes gewählt.
(3) Der Ortsvorsteher vertritt den Ortsteil gegenüber den Orga-
nen der Gemeinde. Er hat in den öffentlichen und nichtöffentli-
chen Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse 
ein aktives Teilnahmerecht, soweit Angelegenheiten des Orts-
teils berührt sind (Vgl. hierzu § 47 BbgKVerf).
(4) Jeder Ortsvorsteher ist vor der Beschlussfassung der Ge-
meindevertretung gemäß § 46 i.V.m. § 47 BbgKVerf anzuhören.
(5) Dem Zweck des Anhörungsrechtes wird entsprochen, sofern 
der Ortsvorsteher über die dem Ortsteil betreffenden anhörungs-
pflichtigen Angelegenheiten rechtzeitig informiert wurde und er 
dadurch die Möglichkeit hatte, sich zu dieser anhörungspflichti-
gen Angelegenheit zu äußern. Die Anhörung muss so rechtzeitig 
erfolgen, dass Änderungen vor Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung möglich sind.
(6) Eine Anhörung findet nicht statt, soweit der Ortsvorsteher tat-
sächlich oder rechtlich an der Wahrnehmung seines Anhörungs-
rechts gehindert ist (§ 46 Abs. 1 Satz 3 BbgKVerf).
(7) Ist der Ortsvorsteher tatsächlich oder rechtlich an der Aus-
übung seines Entscheidungsrechts gehindert, so tritt an seine 
Stelle die Gemeindevertretung (§ 46 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf).
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§ 7 
Mitteilungspflicht von ausgeübten Berufen oder 

anderen Tätigkeiten (§ 31 Abs. 3 BbgKverf)
(1) Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner teilen dem 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier Wo-
chen nach der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertre-
tung bzw. im Falle einer Berufung als Ersatzperson nach Annah-
me der Wahl schriftlich ihren ausgeübten Beruf sowie andere 
vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, soweit sie für die 
Ausübung des Mandates von Bedeutung sein kann.
Anzugeben sind:

1. der ausgeübte Beruf mit Angabe des Arbeitsgebers be-
ziehungsweise Dienstherrn und der Art der Beschäftigung 
oder Tätigkeit. Bei mehreren ausgeübten Berufen ist der 
Schwerpunkt der Tätigkeit anzugeben.

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem 
gleichartigen Organ einer juristischen Person mit Sitz oder 
Tätigkeitsschwerpunkt in der Gemeinde.

(2) Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben ist 
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier 
Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich mitzuteilen.
(3) Die Angaben nach Abs. 1 werden nicht bekannt gemacht.

§ 8 
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)

(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertre-
tung werden spätestens 5 Tage vor der Sitzung nach § 10 Abs. 
4 dieser Hauptsatzung bekannt gemacht.
(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind öffentlich. Die 
Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange 
des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es 
erfordern. Dies ist regelmäßig bei folgenden Gruppen von Ange-
legenheiten der Fall:

1. Personal- und Disziplinarangelegenheiten,
2. Grundstücksgeschäfte,
3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner,
4. Aushandlungen von Verträgen mit Dritten.

§ 9 
Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und 

Jugendlichen (§ 18a BbgKVerf)
(1) Kinder und Jugendliche werden in Gemeindeangelegenhei-
ten beteiligt und Ihnen eine Mitwirkungsmöglichkeit eingeräumt, 
wenn sie von den Gemeindeangelegenheiten berührt sind.
(2) Die in § 2 Absatz 1 Nr. 1 bis 2 genannten Formen sind für 
die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen offen. Hinsichtlich 
der Einwohnerbefragung gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 3 wird themen-
abhängig sinnvolle Altersbeschränkung festgelegt. Darüber hin-
aus richtet die Gemeinde Drahnsdorf folgende weitere Formen 
der Beteiligung und Mitwirkung ein:

1. Die Gemeindevertretung kann einen Vertreter als Kinder- 
und Jugendbeauftragten benennen, der die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen wahrnimmt.

2. Den Jugendsprechern, die von den Vereinen oder Jugend-
clubs benannt werden, wird die Möglichkeit eingeräumt, die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde-
vertretung zu vertreten.

3. Ferner wird auch den gewählten Schulsprechern die in 
Abs. 2 Nr. 2 bezeichnete Möglichkeit eingeräumt.

(3) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen berühren, vermerkt der 
Kinder- und Jugendbeauftragte, wie die Beteiligung durchge-
führt wurde.
(4) Über die, die Kinder und Jugendliche betreffenden Gemein-
deangelegenheiten, informiert der Kinder- und Jugendbeauf-
tragte. Ferner kann die Bekanntgabe auch über weitere Kanäle 
wie Aushänge in Kindergärten, in Jugendclubs, in der Grund-
schule und in sozialen Medien erfolgen.

(8) Ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen gemäß 
§ 46 Abs. 3b BbgKVerf werden im Rahmen der Haushaltspla-
nung als Budget festgelegt (Ortsteilbudget).

§ 4 
Einsicht in Beschlussvorlagen  

(§ 36 Abs. 4 BbgKVerf)
(1) Jeder hat das Recht, Beschlussvorlagen zu den in öffentli-
chen Sitzungen der Gemeindevertretung zu behandelnden Ta-
gesordnungspunkten einzusehen.
(2) Dieses Recht kann jeder während der öffentlichen Sprech-
zeiten der Amtsverwaltung ab dem 5. Tag vor der öffentli-
chen Sitzung in den Verwaltungsstandorten des Amtes Un-
terspreewald Markt 1, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 
15910 Schönwald im Sekretariat des Amtsdirektors wahr-
nehmen.

§ 5 
Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)

(1) Die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde 
Drahnsdorf wird von der Gleichstellungsbeauftragten des Amtes 
Unterspreewald wahrgenommen. Die Gleichstellungsbeauftrag-
te vom Amt Unterspreewald wird vom Amtsausschuss auf Vor-
schlag des Amtsdirektors benannt.
(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, 
zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf die 
Gleichstellung der Geschlechter haben, Stellung zu nehmen. Die 
Gleichstellungsbeauftragte nimmt das Recht wahr, indem sie 
sich an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung wendet und 
den abweichenden Standpunkt schriftlich darlegt. Der Vorsit-
zende unterrichtet die Gemeindevertreter hierüber in geeigneter 
Weise und kann der Gleichstellungsbeauftragten Gelegenheit 
geben, den abweichenden Standpunkt in einer der nächsten 
Sitzungen persönlich vorzutragen.

§ 6 
Entscheidungen der Gemeindevertretung  

über Vermögensgegenstände der Gemeinde  
(§ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf)

(1) Die Gemeindevertretung ist für alle Angelegenheiten der Ge-
meinde zuständig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist.
(2) Die Gemeindevertretung behält sich die Entscheidung vor:

a) über die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss 
von Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicher-
heiten für Dritte, sowie Rechtsgeschäfte, die den vorge-
nannten wirtschaftlich gleichkommen, ferner die Aufnah-
me von Krediten, ab einem Wert von 7.500 EURO, es sei 
denn, es handelt sich um ein Geschäft der laufenden Ver-
waltung,

b) über den Abschluss, die Änderung und Aufhebung von 
Grundstücksgeschäften ab einem Wert von 0 EURO, es sei 
denn, es handelt sich um ein Geschäft der laufenden Ver-
waltung,

c) über den Abschluss, die Änderung und Aufhebung von Ver-
mögensgeschäften, ab einem Wert von 15.000 EURO, es 
sei denn, es handelt sich um ein Geschäft der laufenden 
Verwaltung, es sei denn, es handelt sich um ein Geschäft 
der laufenden Verwaltung,

d) Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 
und öffentlichen Abgaben der Gemeinde ab einem Wert 
2.500 EURO, es sei denn, es handelt sich um ein Geschäft 
der laufenden Verwaltung.

(3) Das Geschäft der laufenden Verwaltung sind anfallende 
wiederkehrende (Routine-)Geschäfte. Das Vorliegen eines Ge-
schäfts der laufenden Verwaltung ist jeweils mit Blick auf die 
Finanz- und Verwaltungskraft zu beurteilen. Die interne Ent-
scheidungsbefugnis über die Vornahme eines Geschäfts der 
laufenden Verwaltung liegt beim Amtsdirektor.
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Anlage 1

Amtliche Bekanntmachung 
 der Schließzeiten 2023

für die Kindertagesstätte  
der Gemeinde Drahnsdorf

In der Kindertagesstättensatzung der Gemeinde Drahnsdorf 
vom 06.07.2021 ist im § 3 (8) die Schließzeit der Kindertages-
stätte geregelt.

Die Schließzeit in der Einrichtung ist 2023 wie folgt:
Kita „Am Weinberg“ Drahnsdorf
Schulstraße 2
15938 Drahnsdorf

geschlossen vom 11.04.2023 bis 14.04.2023 und vom 
07.08.2023 bis 18.08.2023.

Alle Eltern werden gebeten, bei der Urlaubsplanung diese 
Schließzeiten zu berücksichtigen.
Sind Eltern dennoch darauf angewiesen, Ihr Kind während der 
Schließzeit in einer anderen Einrichtung betreuen zu lassen, so 
ist dieser Bedarf schriftlich bis zum 31.01.2023 zu beantra-
gen. Spätere Anträge können nur in besonderen Härtefällen be-
rücksichtigt werden.
Das Antragsformular erhalten Sie in der Einrichtung.

Wichtig: Zur Bearbeitung des Antrages ist die Bestätigung der 
Arbeitgeber der Eltern über die Nichtgewährung des Urlaubsan-
spruchs während der Schließzeit erforderlich.

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Einrichtung nach eige-
nem Ermessen jährlich bis zu drei Tage schließen kann. Diese 
Schließtage entnehmen Sie bitte den Aushängen in der Einrich-
tung.

gez. Graßmann
Leiter Ordnungsamt

§ 10 
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den Amtsdirektor.
(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, er-
folgen öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, die durch 
die Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch Veröffentlichun-
gen des vollen Wortlautes im Amtsblatt für das Amt Unterspree-
wald mit den Gemeinden Bersteland, Drahnsdorf, Kasel-Golzig, 
Krausnick-Groß Wasserburg, Rietzneuendorf-Staakow, Schlep-
zig, Schönwald, Steinreich, Unterspreewald und die Stadt Gol-
ßen. Dies umfasst auch durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene 
ortsübliche Bekanntmachungen.
(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Sat-
zung oder eines sonstigen Schriftstückes, so kann die öffentli-
che Bekanntmachung dieser Teile in der Form des Absatzes 2 
dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns Einsicht wäh-
rend der öffentlichen Sprechzeiten ausgelegt werden (Ersatzbe-
kanntmachung). Die Ersatzbekanntmachung wird vom Amtsdi-
rektor angeordnet. Die Anordnung muss die genauen Angaben 
über Ort und Dauer der Auslegung enthalten und ist zusammen 
mit der Satzung nach Absatz 2 zu veröffentlichen. Die Dauer der 
Auslegung beträgt 14 Tage. Beginn und Ende der Auslegung 
sind aktenkundig zu machen.
(4) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzung der Gemeindevertretung durch Aushang in 
den nachstehend aufgeführten Bekanntmachungskästen der 
Gemeinde öffentlich bekannt gemacht:

Im Ortsteil Drahnsdorf
- Drahnsdorf - Dorfstraße (rechts vom Feuerwehrhaus Nr. 26)
- Krossen - Hauptstraße (Dorfplatz vor dem Gemeindehaus)
Im Ortsteil Falkenhain
- Falkenhain - links neben der Bushaltestelle, Falkenhain 44 a
- Schäcksdorf - am Containerplatz (Buswendeplatz).

Die Schriftstücke sind 5 volle Tage vor dem Sitzungstag aus-
zuhängen, den Tag des Anschlags nicht mitgerechnet. Die Ab-
nahme darf frühestens am Tag nach der Sitzung erfolgen. Der 
Tag des Anschlags ist beim Anschlag und der Tag der Abnahme 
bei der Abnahme auf dem ausgehängten Schriftstück durch die 
Unterschrift des jeweiligen Bediensteten zu vermerken. Bei ab-
gekürzter Ladungsfrist erfolgt der Aushang am Tage, nachdem 
die Ladung zur Post gegeben wurde.
(5) Die öffentliche Zustellung erfolgt gemäß § 1 Abs. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) 
vom 18.10.1991 (GVBl. I, [Nr. 32], S. 457) i.V.m. § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354), bei-
de Gesetze in der jeweils geltenden Fassung, durch Aushang in 
den in Absatz (4) genannten Bekanntmachungskästen.

§ 11 
Geschlechtsspezifische Formulierungen

Soweit in dieser Satzung oder in anderen Satzungen oder Veröf-
fentlichungen der Gemeinde Drahnsdorf Funktionen mit einem 
geschlechtsspezifischen Begriff beschrieben werden, gilt die 
entsprechende Bestimmung für alle Geschlechter gleicherma-
ßen.

§ 12 
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 
21.02.2022 außer Kraft.
(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung nichtig 
oder unwirksam sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen Re-
gelungen nicht berühren.

Golßen, 17.11.2022

gez. Marco Kehling
Amtsdirektor
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Zu 2. Einwohnerversammlung
a) Wichtige Gemeindeangelegenheiten sollen mit den Einwoh-

nern erörtert werden. Zu diesem Zweck können Einwohner-
versammlungen für das Gebiet und Teile des Gebietes der 
Gemeinde durchgeführt werden.

b) Der ehrenamtliche Vorsitzende der Gemeindevertretung 
beruft unter Angabe der Tagesordnung und ggf. des Ge-
bietes, auf das die Einwohnerversammlung begrenzt wird, 
die Einwohnerversammlung ein. Die Einberufung erfolgt 
durch öffentliche Bekanntmachung von Ort, Zeit und Ta-
gesordnung der Einwohnerversammlung entsprechend 
den Vorschriften für die Bekanntmachung der Sitzung der 
Gemeindevertretung. Der ehrenamtliche Vorsitzende der 
Gemeindevertretung oder eine von diesem beauftragte 
Person leitet die Einwohnerversammlung. Alle Personen, 
die auf dem Gebiet der Gemeinde Rietzneuendorf-Staa-
kow bzw. in dem begrenzten Gebiet ihren ständigen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, haben in der 
Einwohnerversammlung Rede- und Stimmrecht. Über die 
Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. 
Die Niederschrift ist vom ehrenamtlichen Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung zu unterzeichnen und dem Amtsdi-
rektor und den Mitgliedern der Gemeindevertretung zuzu-
leiten.

c) Die Einwohnerschaft kann beantragen, dass eine Einwohner-
versammlung durchgeführt wird. Der Antrag muss schriftlich 
eingereicht werden und die zu erörternde Gemeindeange-
legenheit bezeichnen. Der Antrag darf nur Angelegenheiten 
angeben, die innerhalb der letzten zwölf Monate nicht be-
reits Gegenstand einer Einwohnerversammlung waren. An-
tragsberechtigt sind alle Einwohner. Der Antrag muss von 
mindestens fünf vom Hundert der Einwohner des Gemein-
degebietes unterschrieben sein.

Zu 3. Einwohnerbefragung
a) Der Gemeindevertretung kann auf Antrag eines Viertels der 

Mitglieder der Gemeindevertretung in wichtigen Gemein-
deangelegenheiten in Anwendung des § 13 BbgKVerf im 
Einzelfall eine Befragung der Einwohner beschließen. Der 
Beschluss ist mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mit-
glieder der Gemeindevertretung zu fassen.

b) Der Anlass bzw. das Vorhaben, weshalb eine Befragung 
durchgeführt werden soll (Gegenstand der Befragung), so-
wie die vorgesehenen Fragen, sind in dem o. g. Antrag zu 
benennen. Zum Gegenstand der Befragung sind Fragen zu 
formulieren, über die nur mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt 
werden kann. Die Einwohnerbefragung kann zu mehreren 
Gegenständen erfolgen (verbundene Befragungen). Es kön-
nen mehrere Fragestellungen in einer Einwohnerbefragung 
formuliert werden.

c) Die Bekanntgabe der Befragung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 10 der Hauptsatzung mit den 
folgenden Inhalten:
1. Gegenstand der Befragung mit Sachdarstellung zum 

Anlass und Gegenstand sowie Begründung
2. Text der Fragestellung
3. Verfahrensablauf der Einwohnerbefragung einschließ-

lich Ort und Zeit der Auslegung des Verzeichnisses der 
Teilnahmeberechtigten

4. Zeitraum und der Ort für die Durchführung der Befra-
gung.

d) Das Befragungsgebiet ist das Gebiet der Gemeinde Rietz-
neuendorf-Staakow. Teilnahmeberechtigt sind alle Einwoh-
ner gem. § 11 Abs. 1 BbgKVerf die das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Zudem kann themenabhängig das Alter der 
Teilnahmeberechtigten heruntergesetzt werden, um eine 
altersspezifische Befragung sinnvoll umzusetzen.

e) Das Amt Unterspreewald legt für jede Befragung ein Ver-
zeichnis der teilnahmeberechtigten Personen an. Die Eintra-
gung der Teilnahmeberechtigten in das Verzeichnis erfolgt 
von Amts wegen. Bei verbundenen Befragungen wird ein 
gemeinsames Verzeichnis geführt. 

Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow

Hauptsatzung der Gemeinde  
Rietzneuendorf-Staakow

vom 10.10.2022
Inhaltsverzeichnis
§ 1 Name und Gebiet der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)
§ 2 Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)
§ 3 Bildung von Ortsteilen (§ 45 ff BbgKVerf)
§ 4 Einsicht in Beschlussvorlagen (§ 36 Abs. 4 BbgKVerf)
§ 5 Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)
§ 6 Entscheidungen der Gemeindevertretung über Vermö-

gensgegenstände der Gemeinde (§ 28 Abs. 2 Nr. 17 Bbg-
KVerf)

§ 7 Mitteilungspflicht von ausgeübten Berufen oder anderen 
Tätigkeiten (§ 31 Abs. 3 BbgKverf)

§ 8 Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)
§ 9 Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendli-

chen (§ 18a BbgKVerf)
§ 10 Bekanntmachungen.
§ 11 Geschlechtsspezifische Formulierungen.
§ 12 Inkrafttreten.

Hauptsatzung der Gemeinde  
Rietzneuendorf-Staakow vom 10.10.2022

Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVB1. I S. 286), in der derzeitig geltenden Fassung, hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow in ih-
rer Sitzung am 10.10.2022 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 
Name und Gebiet der Gemeinde  

(§ 9 BbgKVerf)
(1) Die Gemeinde führt den Namen Rietzneuendorf-Staakow.
(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsangehörigen Gemeinde 
im Amt Unterspreewald
(3) Das Gemeindegebiet umfasst die Gemarkungen Rietzneu-
endorf, Staakow und Friedrichshof. Die räumliche Abgrenzung 
ergibt sich aus der als Anlage beigefügten Karte, die Bestandteil 
dieser Satzung ist.

§ 2 
Förmliche Einwohnerbeteiligung  

(§ 13 BbgKVerf)
(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) beteiligt die Gemeinde 
Rietzneuendorf-Staakow seine betroffenen Einwohner förmlich 
mit folgenden Mitteln:
1. Einwohnerfragestunden in der Sitzung der Gemeindevertre-

tung, darin enthalten eine Jugendeinwohnerfragestunde
2. Einwohnerversammlungen
3. Einwohnerbefragungen
Zu 1. Einwohnerfragestunde
In den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung sind alle 
Personen, die in der Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow ihren 
ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben (Ein-
wohner), berechtigt, kurze mündliche Fragen zu Beratungsge-
genständen dieser Sitzung an die Gemeindevertretung oder den 
Vorsitzenden zu stellen sowie Vorschläge und Anregungen zu 
unterbreiten. Die Einwohnerfragestunde soll 30 Minuten nicht 
überschreiten. Jeder Einwohner kann sich im Regelfall zu bis 
zu drei unterschiedlichen Themen zu Wort melden. Die Wort-
meldungen sollen drei Minuten nicht überschreiten. Kann eine 
Frage nicht in der Sitzung mündlich beantwortet werden, ist eine 
schriftliche Antwort zugelassen.
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Auszählung der Antworten und die Ermittlung des Ergeb-
nisses fest. Der Amtsdirektor stellt das Ergebnis der Ein-
wohnerbefragung fest und gibt es öffentlich bekannt. Das 
Ergebnis der Einwohnerbefragung ist den Mitgliedern der 
Gemeindevertretung umgehend zuzuleiten.

(2) Zudem werden die Einwohner in wichtigen Gemeindeangele-
genheiten angehört.
(3) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bundes-
rechts, die die förmliche Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben 
unberührt.

§ 3 
Bildung von Ortsteilen (§ 45 ff BbgKVerf)

(1) In der Gemeinde bestehen die folgenden Ortsteile im Sinne 
von § 45 ff BbgKVerf.:

1. Rietzneuendorf
2. Friedrichshof
3. Staakow

Die Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow wird die Interessen aller 
Ortsteile wahren. Das kulturelle und gesellschaftliche Leben soll 
gewahrt werden; insbesondere sind die bestehenden Einrich-
tungen in allen künftigen Ortsteilen gleich zu behandeln.
(2) Die in § 3 Abs. 1 genannten drei Ortsteile werden gegenüber 
den Organen der Gemeinde von jeweils einem Ortsvorsteher 
vertreten. Der Ortsvorsteher wird nach den Bestimmungen des 
Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes gewählt.
(3) Der Ortsvorsteher vertritt den Ortsteil gegenüber den Orga-
nen der Gemeinde. Er hat in den öffentlichen und nichtöffentli-
chen Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse 
ein aktives Teilnahmerecht, soweit Angelegenheiten des Orts-
teils berührt sind (Vgl. hierzu § 47 BbgKVerf).
(4) Jeder Ortsvorsteher ist vor der Beschlussfassung der Ge-
meindevertretung gemäß § 46 i.V.m. § 47 BbgKVerf anzuhören.
(5) Dem Zweck des Anhörungsrechtes wird entsprochen, sofern 
der Ortsvorsteher über die dem Ortsteil betreffenden anhörungs-
pflichtigen Angelegenheiten rechtzeitig informiert wurde und er 
dadurch die Möglichkeit hatte, sich zu dieser anhörungspflichti-
gen Angelegenheit zu äußern. Die Anhörung muss so rechtzeitig 
erfolgen, dass Änderungen vor Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung möglich sind.
(6) Eine Anhörung findet nicht statt, soweit der Ortsvorsteher tat-
sächlich oder rechtlich an der Wahrnehmung seines Anhörungs-
rechts gehindert ist (§ 46 Abs. 1 Satz 3 BbgKVerf).
(7) Ist der Ortsvorsteher tatsächlich oder rechtlich an der Aus-
übung seines Entscheidungsrechts gehindert, so tritt an seine 
Stelle die Gemeindevertretung (§ 46 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf).
(8) Ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen gemäß 
§ 46 Abs. 3b BbgKVerf werden im Rahmen der Haushaltspla-
nung als Budget festgelegt (Ortsteilbudget).

§ 4 
Einsicht in Beschlussvorlagen  

(§ 36 Abs. 4 BbgKVerf)
(1) Jeder hat das Recht, Beschlussvorlagen zu den in öffentli-
chen Sitzungen der Gemeindevertretung zu behandelnden Ta-
gesordnungspunkten einzusehen.
(2) Dieses Recht kann Jeder während der öffentlichen Sprech-
zeiten der Amtsverwaltung ab dem 5. Tag vor der öffentlichen 
Sitzung in den Verwaltungsstandorten des Amtes Unterspree-
wald Markt 1, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schön-
wald im Sekretariat des Amtsdirektors wahrnehmen.

§ 5 
Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)

(1) Die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde 
Rietzneuendorf-Staakow wird von der Gleichstellungsbeauf-
tragten des Amtes Unterspreewald wahrgenommen. Die Gleich-
stellungsbeauftragte vom Amt Unterspreewald wird vom Amts-
ausschuss auf Vorschlag des Amtsdirektors benannt.

Das Verzeichnis der Teilnahmeberechtigten wird 14 Tage vor 
dem Beginn des Befragungszeitraums werktags (Montag 
bis Freitag) während der Öffnungszeiten in der Verwaltung 
öffentlich ausgelegt. Die Auslegung endet mit dem Ablauf 
des 14. Tages um 12.00 Uhr. Der Abschluss ist durch den 
beauftragten Bediensteten des Amtes zu beurkunden. Be-
richtigungsanträge zum Verzeichnis können in diesem Aus-
legungszeitraum gestellt werden.
Im Verzeichnis der Teilnahmeberechtigten wird während des 
Befragungszeitraums auch vermerkt, wer die Antwort zum 
Gegenstand der Befragung abgegeben hat.
Die Einsichtnahme in das Verzeichnis, in dem vermerkt wur-
de, wer an der Befragung teilgenommen hat, ist auf die be-
auftragten Bediensteten des Amtes beschränkt.

f) Die Einwohnerbefragung findet innerhalb von drei Monaten 
nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
statt. Die Leitung und Durchführung der Einwohnerbefra-
gung obliegt dem Amtsdirektor. Er legt die Abläufe für die 
Befragung in Befragungslokalen fest. Der Befragungstermin 
wird vom Amtsdirektor in Benehmen mit dem Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung festgelegt.

g) Die Dauer der Befragung beträgt vier Wochen (1. Tag der 
Befragung: Montag / letzter Tag der Befragung: Freitag der 
4. Befragungswoche).

h) Die Orte und die Zeiten für die Durchführung der Befragung 
(Befragungslokale) werden vom Amtsdirektor festgelegt und 
gemäß § 10 öffentlich bekannt gemacht.

i) Zur Beantwortung der Fragen werden amtliche Vordrucke 
erstellt, die im Befragungslokal ausgegeben werden.

j) Die Antworten sind auf dem amtlichen Vordruck persönlich 
durch die Teilnahmeberechtigten abzugeben. Auf Verlangen 
ist die Identität durch Vorlage eines gültigen Personalaus-
weisdokumentes nachzuweisen. Die Antwort darf nur auf 
„Ja“ oder „Nein“ lauten. Die Teilnahmeberechtigten geben 
durch ein Kreuz oder auf andere zweifelsfreie Weise auf dem 
Antwortvordruck zu erkennen, ob sie die gestellte Frage mit 
„Ja“ oder „Nein“ beantworten wollen. Die Antwortvordrucke 
sind in einen Sammelbehälter zu geben.

k) Eine Abholung des amtlichen Vordrucks zur Befragung 
durch andere Personen ist zulässig, wenn der Teilnahme-
berechtigte schriftlich erklärt, dass er nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten das Befragungslokal aufsuchen 
könnte. Die beauftragte Person muss die Berechtigung 
zur Entgegennahme des amtlichen Vordrucks durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht des Teilnahmeberechtigten 
nachweisen. Die Antwort wird nur gewertet, wenn der Teil-
nahmeberechtigte schriftlich eidesstattlich versichert, dass 
er persönlich den amtlichen Vordruck gekennzeichnet hat. 
Die Versicherung und der amtliche Vordruck sind zusammen 
im Befragungslokal während der Zeiten gem. Absatz h ab-
zugeben, wobei der amtliche Vordruck ohne Möglichkeit der 
Erkennung der Antwort/en durch Dritte in das Sammelbe-
hältnis zu geben ist.

l) Eine Beantwortung durch Hilfspersonen ist zulässig, wenn 
der Teilnahmeberechtigte aus gesundheitlichen Gründen 
oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der 
Lage ist, den amtlichen Vordruck für die Beantwortung zu 
kennzeichnen. Die Hilfsperson hat in diesem Falle schriftlich 
eidesstattlich zu versichern, dass sie die Antwort gemäß dem 
erklärten Willen des Teilnahmeberechtigten abgeben hat.

m) Eine Beantwortung per Brief ist ausgeschlossen.
n) Nicht berücksichtigt werden Antworten, wenn

1. kein amtlicher Vordruck verwendet wurde,
2. Vordruck mit anderen Kennzeichnungen, Vermerken, 

Vorbehalten und Zusätzen und/oder Streichungen oder 
mehr als einem Kreuz versehen ist oder

3. Antworten nicht zweifelsfrei erkennbar sind.
o) Das Gesamtergebnis der Einwohnerbefragung wird durch 

öffentliche Auszählung der Antworten ermittelt. Der Amtsdi-
rektor legt die organisatorischen Grundsätze für die öffentliche 
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§ 8 
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)

(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemeindever-
tretung werden spätestens 5 Tage vor der Sitzung nach § 10 
Abs. 4 dieser Hauptsatzung bekannt gemacht.
(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind öffentlich. Die 
Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange 
des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es 
erfordern. Dies ist regelmäßig bei folgenden Gruppen von Ange-
legenheiten der Fall:
1. Personal- und Disziplinarangelegenheiten,
2. Grundstücksgeschäfte,
3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner,
4. Aushandlungen von Verträgen mit Dritten.

§ 9 
Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und 

Jugendlichen (§ 18a BbgKVerf)
(1) Kinder und Jugendliche werden in Gemeindeangelegenhei-
ten beteiligt und Ihnen eine Mitwirkungsmöglichkeit eingeräumt, 
wenn sie von den Gemeindeangelegenheiten berührt sind.
(2) Die in § 2 Absatz 1 Nr. 1 bis 2 genannten Formen sind für 
die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen offen. Hinsichtlich 
der Einwohnerbefragung gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 3 wird the-
menabhängig sinnvolle Altersbeschränkung festgelegt. Darüber 
hinaus richtet die Gemeinde Rietzneuendorf-Staakow folgende 
weitere Formen der Beteiligung und Mitwirkung ein:
1. Die Gemeindevertretung kann einen Vertreter als Kinder- 

und Jugendbeauftragten benennen, der die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen wahrnimmt.

2. Den Jugendsprechern, die von den Vereinen oder Jugend-
clubs benannt werden, wird die Möglichkeit eingeräumt, die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde-
vertretung zu vertreten.

3. Ferner wird auch den gewählten Schulsprechern die in Abs. 
2 Nr. 2 bezeichnete Möglichkeit eingeräumt.

(3) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen berühren, vermerkt der 
Kinder- und Jugendbeauftragte, wie die Beteiligung durchge-
führt wurde.
(4) Über die, die Kinder und Jugendliche betreffenden Gemein-
deangelegenheiten, informiert der Kinder- und Jugendbeauf-
tragte. Ferner kann die Bekanntgabe auch über weitere Kanäle 
wie Aushänge in Kindergärten, in Jugendclubs, in der Grund-
schule und in sozialen Medien erfolgen.

§ 10 
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den Amtsdirektor.
(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, er-
folgen öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, die durch 
die Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch Veröffentlichun-
gen des vollen Wortlautes im Amtsblatt für das Amt Unterspree-
wald mit den Gemeinden Bersteland, Drahnsdorf, Kasel-Golzig, 
Krausnick-Groß Wasserburg, Rietzneuendorf-Staakow, Schlep-
zig, Schönwald, Steinreich, Unterspreewald und die Stadt Gol-
ßen. Dies umfasst auch durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene 
ortsübliche Bekanntmachungen.
(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Sat-
zung oder eines sonstigen Schriftstückes, so kann die öffentli-
che Bekanntmachung dieser Teile in der Form des Absatzes 2 
dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns Einsicht wäh-
rend der öffentlichen Sprechzeiten ausgelegt werden (Ersatzbe-
kanntmachung). Die Ersatzbekanntmachung wird vom Amtsdi-
rektor angeordnet. Die Anordnung muss die genauen Angaben 
über Ort und Dauer der Auslegung enthalten und ist zusammen 
mit der Satzung nach Absatz 2 zu veröffentlichen. Die Dauer der 
Auslegung beträgt 14 Tage. Beginn und Ende der Auslegung 
sind aktenkundig zu machen.

(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, 
zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf die 
Gleichstellung der Geschlechter haben, Stellung zu nehmen. Die 
Gleichstellungsbeauftragte nimmt das Recht wahr, indem sie 
sich an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung wendet und 
den abweichenden Standpunkt schriftlich darlegt. Der Vorsit-
zende unterrichtet die Gemeindevertreter hierüber in geeigneter 
Weise und kann der Gleichstellungsbeauftragten Gelegenheit 
geben, den abweichenden Standpunkt in einer der nächsten 
Sitzungen persönlich vorzutragen.

§ 6 
Entscheidungen der Gemeindevertretung  

über Vermögensgegenstände der Gemeinde 
 (§ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf)

(1) Die Gemeindevertretung ist für alle Angelegenheiten der Ge-
meinde zuständig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist.
(2) Die Gemeindevertretung behält sich die Entscheidung vor:

a) über die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von 
Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten 
für Dritte, sowie Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten 
wirtschaftlich gleichkommen, ferner die Aufnahme von Kre-
diten, ab einem Wert von 7.500 EURO, es sei denn, es han-
delt sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung,

b) über den Abschluss, die Änderung und Aufhebung von 
Grundstücksgeschäften ab einem Wert von 0 EURO, es sei 
denn, es handelt sich um ein Geschäft der laufenden Ver-
waltung,

c) über den Abschluss, die Änderung und Aufhebung von Ver-
mögensgeschäften, ab einem Wert von 15.000 EURO, es sei 
denn, es handelt sich um ein Geschäft der laufenden Ver-
waltung,

d) Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 
und öffentlichen Abgaben der Gemeinde ab einem Wert 
15.000 EURO, es sei denn, es handelt sich um ein Geschäft 
der laufenden Verwaltung.

(3) Das Geschäft der laufenden Verwaltung sind anfallende wie-
derkehrende
(Routine-)Geschäfte. Das Vorliegen eines Geschäfts der lau-
fenden Verwaltung ist jeweils mit Blick auf die Finanz- und Ver-
waltungskraft zu beurteilen. Die interne Entscheidungsbefugnis 
über die Vornahme eines Geschäfts der laufenden Verwaltung 
liegt beim Amtsdirektor.

§ 7 
Mitteilungspflicht von ausgeübten Berufen oder 

anderen Tätigkeiten 
(§ 31 Abs. 3 BbgKverf)

(1) Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner teilen dem 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier Wo-
chen nach der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertre-
tung bzw. im Falle einer Berufung als Ersatzperson nach Annah-
me der Wahl schriftlich ihren ausgeübten Beruf sowie andere 
vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, soweit sie für die 
Ausübung des Mandates von Bedeutung sein kann.
Anzugeben sind:

1. der ausgeübte Beruf mit Angabe des Arbeitsgebers bezie-
hungsweise Dienstherrn und der Art der Beschäftigung oder 
Tätigkeit. Bei mehreren ausgeübten Berufen ist der Schwer-
punkt der Tätigkeit anzugeben.

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem 
gleichartigen Organ einer juristischen Person mit Sitz oder 
Tätigkeitsschwerpunkt in der Gemeinde.

(2) Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben ist 
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier 
Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich mitzuteilen.
(3) Die Angaben nach Abs. 1 werden nicht bekannt gemacht.
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Gemeinde Schlepzig

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs. 3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
15.11.2022 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:

Beschlussnummer: 39-2022
Tenor: Hauptsatzung der Gemeinde Schlepzig
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  6
Ja:  6
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 35-2022
Tenor: Zustimmung zum Bauvorhaben: Altar-

manbindung unterhalb der Mühle Schlep-
zig und Abschluss einer Vereinbarung 
über die temporäre Flächeninanspruch-
nahme der gemeindlichen Flurstücke 61, 
73, 35, Flur 1, Gemarkung Schlepzig

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  6
Ja:  1
Nein:  3
Enthaltung:  2
Befangen:  0

Beschlussnummer: 34-2022
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gemäß Baugesetzbuch zum Vorha-
ben: Voranfrage - Errichtung/Fertigstellung 
eines Rohbaus zur privat genutzten Lager-
halle für Geräte und Technik in der Gemar-
kung Schlepzig, Flur 2, Flurstück 138

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  6
Davon anwesend:  6
Ja:  6
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Hauptsatzung der Gemeinde Schlepzig 
vom 15.11.2022

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Name und Gebiet der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)
§ 2 Wappen und Flagge (§ 10 BbgKVerf)
§ 3 Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)
§ 4 Einsicht in Beschlussvorlagen (§ 36 Abs. 4 BbgKVerf)
§ 5 Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)
§ 6 Entscheidungen der Gemeindevertretung über Vermögens-

gegenstände der Gemeinde (§ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf)
§ 7 Mitteilungspflicht von ausgeübten Berufen oder anderen 

Tätigkeiten (§ 31 Abs. 3 BbgKverf)
§ 8 Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)
§ 9 Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 

(§ 18a BbgKVerf)
§ 10 Bekanntmachungen
§ 11 Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden
§ 12 Geschlechtsspezifische Formulierungen
§ 13 Inkrafttreten

Hauptsatzung der Gemeinde Schlepzig 
Vom 15.11.2022

Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVB1. I S. 286), in der derzeitig geltenden Fassung, hat die Ge-

(4) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzung der Gemeindevertretung und der Ortsvorsteher 
durch Aushang in den nachstehend aufgeführten Bekanntma-
chungskästen der Gemeinde (für die Sitzung der Ortsvorsteher 
nur im jeweiligen Ortsteil) öffentlich bekannt gemacht:
Im Ortsteil Rietzneuendorf
- Am Dorfanger, zwischen Hauptstraße 23 und Schlossstraße 1
- Am Kirchplatz zwischen Schlossstraße 20 und 21
Im Ortsteil Friedrichshof
- an der Bushaltestelle, gegenüber Baruther Str. 2
- Rietze 8
Im Ortsteil Staakow
- gegenüber Dorfstraße 64 (Staakmühle)
- in der Dorfstraße 13 (Gemeindebüro)
Die Schriftstücke sind 5 volle Tage vor dem Sitzungstag aus-
zuhängen, den Tag des Anschlags nicht mitgerechnet. Die Ab-
nahme darf frühestens am Tag nach der Sitzung erfolgen. Der 
Tag des Anschlags ist beim Anschlag und der Tag der Abnahme 
bei der Abnahme auf dem ausgehängten Schriftstück durch die 
Unterschrift des jeweiligen Bediensteten zu vermerken. Bei ab-
gekürzter Ladungsfrist erfolgt der Aushang am Tage, nachdem 
die Ladung zur Post gegeben wurde.
(5) Die öffentliche Zustellung erfolgt gemäß § 1 Abs. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) 
vom 18.10.1991 (GVBl. I, [Nr. 32], S. 457) i.V.m. § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354), bei-
de Gesetze in der jeweils geltenden Fassung, durch Aushang in 
den in Absatz (4) genannten Bekanntmachungskästen.

§ 11 
Geschlechtsspezifische Formulierungen

Soweit in dieser Satzung oder in anderen Satzungen oder Veröf-
fentlichungen der Gemeinde Funktionen mit einem geschlechts-
spezifischen Begriff beschrieben werden, gilt die entsprechende 
Bestimmung für alle Geschlechter gleichermaßen.

§ 12 
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 
07.03.2022 außer Kraft.
(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung nichtig 
oder unwirksam sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen Re-
gelungen nicht berühren.

Golßen, 07.11.2022

gez. Marco Kehling
Amtsdirektor
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c) Die Einwohnerschaft kann beantragen, dass eine Einwohner-
versammlung durchgeführt wird. Der Antrag muss schriftlich 
eingereicht werden und die zu erörternde Gemeindeange-
legenheit bezeichnen. Der Antrag darf nur Angelegenheiten 
angeben, die innerhalb der letzten zwölf Monate nicht be-
reits Gegenstand einer Einwohnerversammlung waren. An-
tragsberechtigt sind alle Einwohner. Der Antrag muss von 
mindestens fünf vom Hundert der Einwohner des Gemein-
degebietes unterschrieben sein.

Zu 3. Einwohnerbefragung
a) Der Gemeindevertretung kann auf Antrag eines Viertels der 

Mitglieder der Gemeindevertretung in wichtigen Gemein-
deangelegenheiten in Anwendung des § 13 BbgKVerf im 
Einzelfall eine Befragung der Einwohner beschließen. Der 
Beschluss ist mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mit-
glieder der Gemeindevertretung zu fassen.

b) Der Anlass bzw. das Vorhaben, weshalb eine Befragung 
durchgeführt werden soll (Gegenstand der Befragung), so-
wie die vorgesehenen Fragen, sind in dem o. g. Antrag zu 
benennen. Zum Gegenstand der Befragung sind Fragen zu 
formulieren, über die nur mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt 
werden kann. Die Einwohnerbefragung kann zu mehreren 
Gegenständen erfolgen (verbundene Befragungen). Es kön-
nen mehrere Fragestellungen in einer Einwohnerbefragung 
formuliert werden.

c) Die Bekanntgabe der Befragung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 10 der Hauptsatzung mit den 
folgenden Inhalten:
1. Gegenstand der Befragung mit Sachdarstellung zum 

Anlass und Gegenstand sowie Begründung
2. Text der Fragestellung
3. Verfahrensablauf der Einwohnerbefragung einschließ-

lich Ort und Zeit der Auslegung des Verzeichnisses der 
Teilnahmeberechtigten

4. Zeitraum und der Ort für die Durchführung der Befragung.
d) Das Befragungsgebiet ist das Gebiet der Gemeinde Schlep-

zig. Teilnahmeberechtigt sind alle Einwohner gem. § 11 Abs. 
1 BbgKVerf die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Zudem 
kann themenabhängig das Alter der Teilnahmeberechtigten 
heruntergesetzt werden, um eine altersspezifische Befra-
gung sinnvoll umzusetzen.

e) Das Amt Unterspreewald legt für jede Befragung ein Ver-
zeichnis der teilnahmeberechtigten Personen an. Die Ein-
tragung der Teilnahmeberechtigten in das Verzeichnis er-
folgt von Amts wegen. Bei verbundenen Befragungen wird 
ein gemeinsames Verzeichnis geführt. Das Verzeichnis der 
Teilnahmeberechtigten wird 14 Tage vor dem Beginn des 
Befragungszeitraums werktags (Montag bis Freitag) wäh-
rend der Öffnungszeiten in der Verwaltung öffentlich aus-
gelegt. Die Auslegung endet mit dem Ablauf des 14. Tages 
um 12.00 Uhr. Der Abschluss ist durch den beauftragten Be-
diensteten des Amtes zu beurkunden. Berichtigungsanträge 
zum Verzeichnis können in diesem Auslegungszeitraum ge-
stellt werden.
Im Verzeichnis der Teilnahmeberechtigten wird während des 
Befragungszeitraums auch vermerkt, wer die Antwort zum 
Gegenstand der Befragung abgegeben hat.
Die Einsichtnahme in das Verzeichnis, in dem vermerkt wur-
de, wer an der Befragung teilgenommen hat, ist auf die be-
auftragten Bediensteten des Amtes beschränkt.

f) Die Einwohnerbefragung findet innerhalb von drei Monaten 
nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
statt. Die Leitung und Durchführung der Einwohnerbefra-
gung obliegt dem Amtsdirektor. Er legt die Abläufe für die 
Befragung in Befragungslokalen fest. Der Befragungstermin 
wird vom Amtsdirektor in Benehmen mit dem Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung festgelegt.

g) Die Dauer der Befragung beträgt vier Wochen (1. Tag der 
Befragung: Montag/letzter Tag der Befragung: Freitag der 
4. Befragungswoche).

meindevertretung der Gemeinde Schlepzig in ihrer Sitzung am 
15.11.2022 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 
Name und Gebiet der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)

(1) Die Gemeinde führt den Namen Schlepzig.
(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsangehörigen Gemeinde 
im Amt Unterspreewald.
(3) Die räumliche Abgrenzung ergibt sich aus der als Anlage 1 
beigefügten Karte, die Bestandteil dieser Satzung ist.

§ 2 
Wappen und Flagge (§ 10 BbgKVerf)

(1) Das Wappen der Gemeinde zeigt:
„Unter goldenem Schuppenschildhaupt, belegt vorn mit einem 
schrägrechtsgeneigten grünen Eichenblatt und hinten mit einem 
schräglinksgeneigten grünen Buchenblatt, deren Stiele sich in 
der Mitte überkreuzen, in Blau über einem eingebogenen silber-
nen Schildfuß, überzogen von einem rautenförmig geknüpften 
schwarzen Netz, ein silberner Zander mit geöffnetem Maul.“
(2) Die Flagge der Gemeinde zeigt:
„Dreistreifig im Verhältnis 1:2:1 und den Farben Grün-Weiß-Grün 
mit dem Gemeindewappen im Mittelstreifen“.
(3) Das Muster des Wappens ist in der Anlage 2 sowie ein Ab-
druck der Flagge ist in der Anlage 3, die Bestandteile der Sat-
zung sind, abgebildet.

§ 3 
Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)
(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) beteiligt die Gemeinde Schlep-
zig seine betroffenen Einwohner förmlich mit folgenden Mitteln:
1. Einwohnerfragestunden in der Sitzung der Gemeindevertre-

tung, darin enthalten eine Jugendeinwohnerfragestunde
2. Einwohnerversammlungen
3. Einwohnerbefragungen

Zu 1. Einwohnerfragestunde
In den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung sind alle 
Personen, die in der Gemeinde Schlepzig ihren ständigen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben (Einwohner), berech-
tigt, kurze mündliche Fragen zu Beratungsgegenständen dieser 
Sitzung an die Gemeindevertretung oder den Vorsitzenden zu 
stellen sowie Vorschläge und Anregungen zu unterbreiten. Die 
Einwohnerstunde soll 30 Minuten nicht überschreiten. Jeder Ein-
wohner kann sich im Regelfall zu bis zu drei unterschiedlichen 
Themen zu Wort melden. Die Wortmeldungen sollen drei Minuten 
nicht überschreiten. Kann eine Frage nicht in der Sitzung münd-
lich beantwortet werden, ist eine schriftliche Antwort zugelassen.

Zu 2. Einwohnerversammlung
a) Wichtige Gemeindeangelegenheiten sollen mit den Einwoh-

nern erörtert werden. Zu diesem Zweck können Einwohner-
versammlungen für das Gebiet und Teile des Gebietes der 
Gemeinde durchgeführt werden.

b) Der ehrenamtliche Vorsitzende der Gemeindevertretung beruft un-
ter Angabe der Tagesordnung und ggf. des Gebietes, auf das die 
Einwohnerversammlung begrenzt wird, die Einwohnerversamm-
lung ein. Die Einberufung erfolgt durch öffentliche Bekanntma-
chung von Ort, Zeit und Tagesordnung der Einwohnerversamm-
lung entsprechend den Vorschriften für die Bekanntmachung der 
Sitzung der Gemeindevertretung. Der ehrenamtliche Vorsitzende 
der Gemeindevertretung oder eine von diesem beauftragte Per-
son leitet die Einwohnerversammlung. Alle Personen, die auf dem 
Gebiet der Gemeinde Schlepzig bzw. in dem begrenzten Gebiet 
ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, 
haben in der Einwohnerversammlung Rede- und Stimmrecht. 
Über die Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift zu ferti-
gen. Die Niederschrift ist vom ehrenamtlichen Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung zu unterzeichnen und dem Amtsdirektor und 
den Mitgliedern der Gemeindevertretung zuzuleiten.
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§ 5 
Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)

(1) Die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde 
Schlepzig wird von der Gleichstellungsbeauftragten des Amtes 
Unterspreewald wahrgenommen. Die Gleichstellungsbeauftrag-
te vom Amt Unterspreewald wird vom Amtsausschuss auf Vor-
schlag des Amtsdirektors benannt.
(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, zu 
Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf die Gleich-
stellung der Geschlechter haben, Stellung zu nehmen. Die Gleich-
stellungsbeauftragte nimmt das Recht wahr, indem sie sich an den 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung wendet oder des Ausschus-
ses wendet und den abweichenden Standpunkt schriftlich darlegt. 
Der Vorsitzende unterrichtet die Gemeindevertretung oder den 
Ausschuss hierüber in geeigneter Weise und kann der Gleichstel-
lungsbeauftragten Gelegenheit geben, den abweichenden Stand-
punkt in einer der nächsten Sitzungen persönlich vorzutragen.

§ 6 
Entscheidungen der Gemeindevertretung  

über Vermögensgegenstände der Gemeinde  
(§ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf)

(1) Die Gemeindevertretung ist für alle Angelegenheiten der Ge-
meinde zuständig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
(2) Die Gemeindevertretung behält sich die Entscheidung vor:
a) über die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von 

Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten 
für Dritte, sowie Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten 
wirtschaftlich gleichkommen, ferner die Aufnahme von Kre-
diten, ab einem Wert von 7.500 EURO, es sei denn, es han-
delt sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung,

b) über den Abschluss, die Änderung und Aufhebung von Grund-
stücksgeschäften ab einem Wert von 0 EURO, es sei denn, es 
handelt sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung,

c) Vermögensgeschäften, ab einem Wert von 15.000 EURO, es sei 
denn, es handelt sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung,

d) Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 
und öffentlichen Abgaben der Gemeinde ab einem Wert 
2.500 EURO, es sei denn, es handelt sich um ein Geschäft 
der laufenden Verwaltung.

(3) Das Geschäft der laufenden Verwaltung sind anfallende 
wiederkehrende (Routine-)Geschäfte. Das Vorliegen eines Ge-
schäfts der laufenden Verwaltung ist jeweils mit Blick auf die 
Finanz- und Verwaltungskraft zu beurteilen. Die interne Ent-
scheidungsbefugnis über die Vornahme eines Geschäfts der 
laufenden Verwaltung liegt beim Amtsdirektor.

§ 7 
Mitteilungspflicht von ausgeübten Berufen oder 

anderen Tätigkeiten (§ 31 Abs. 3 BbgKverf)
(1) Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner teilen dem 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier Wo-
chen nach der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertre-
tung bzw. im Falle einer Berufung als Ersatzperson nach Annah-
me der Wahl schriftlich ihren ausgeübten Beruf sowie anderer 
vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, soweit dies für die 
Ausübung des Mandates von Bedeutung sein kann.
Anzugeben sind:
1. der ausgeübte Beruf mit Angabe des Arbeitsgebers bezie-

hungsweise Dienstherrn und der Art der Beschäftigung oder 
Tätigkeit. Bei mehreren ausgeübten Berufen ist der Schwer-
punkt der Tätigkeit anzugeben.

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem 
gleichartigen Organ einer juristischen Person mit Sitz oder 
Tätigkeitsschwerpunkt in der Gemeinde.

(2) Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben ist 
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier 
Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich mitzuteilen.
(3) Die Angaben nach Abs. 1 werden nicht bekannt gemacht.

h) Die Orte und die Zeiten für die Durchführung der Befragung 
(Befragungslokale) werden vom Amtsdirektor festgelegt und 
gemäß § 10 öffentlich bekannt gemacht.

i) Zur Beantwortung der Fragen werden amtliche Vordrucke 
erstellt, die im Befragungslokal ausgegeben werden.

j) Die Antworten sind auf dem amtlichen Vordruck persön-
lich durch die Teilnahmeberechtigten abzugeben. Auf 
Verlangen ist die Identität durch Vorlage eines gültigen 
Personalausweisdokumentes nachzuweisen. Die Antwort 
darf nur auf „Ja“ oder „Nein“ lauten. Die Teilnahmeberech-
tigten geben durch ein Kreuz oder auf andere zweifelsfreie 
Weise auf dem Antwortvordruck zu erkennen, ob sie die 
gestellte Frage mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten wollen. 
Die Antwortvordrucke sind in einen Sammelbehälter zu 
geben.

k) Eine Abholung des amtlichen Vordrucks zur Befragung 
durch andere Personen ist zulässig, wenn der Teilnahme-
berechtigte schriftlich erklärt, dass er nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten das Befragungslokal aufsuchen 
könnte. Die beauftragte Person muss die Berechtigung 
zur Entgegennahme des amtlichen Vordrucks durch Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht des Teilnahmeberechtigten 
nachweisen. Die Antwort wird nur gewertet, wenn der Teil-
nahmeberechtigte schriftlich eidesstattlich versichert, dass 
er persönlich den amtlichen Vordruck gekennzeichnet hat. 
Die Versicherung und der amtliche Vordruck sind zusammen 
im Befragungslokal während der Zeiten gem. Absatz h ab-
zugeben, wobei der amtliche Vordruck ohne Möglichkeit der 
Erkennung der Antwort/en durch Dritte in das Sammelbe-
hältnis zu geben ist.

l) Eine Beantwortung durch Hilfspersonen ist zulässig, wenn 
der Teilnahmeberechtigte aus gesundheitlichen Gründen 
oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der 
Lage ist, den amtlichen Vordruck für die Beantwortung zu 
kennzeichnen. Die Hilfsperson hat in diesem Falle schrift-
lich eidesstattlich zu versichern, dass sie die Antwort gemäß 
dem erklärten Willen des Teilnahmeberechtigten abgeben 
hat.

m) Eine Beantwortung per Brief ist ausgeschlossen.
n) Nicht berücksichtigt werden Antworten, wenn

1. kein amtlicher Vordruck verwendet wurde,
2. Vordruck mit anderen Kennzeichnungen, Vermerken, 

Vorbehalten und Zusätzen und/oder Streichungen oder 
mehr als einem Kreuz versehen ist oder

3. Antworten nicht zweifelsfrei erkennbar sind.
o) Das Gesamtergebnis der Einwohnerbefragung wird durch 

öffentliche Auszählung der Antworten ermittelt. Der Amts-
direktor legt die organisatorischen Grundsätze für die öf-
fentliche Auszählung der Antworten und die Ermittlung des 
Ergebnisses fest. Der Amtsdirektor stellt das Ergebnis der 
Einwohnerbefragung fest und gibt es öffentlich bekannt. Das 
Ergebnis der Einwohnerbefragung ist den Mitgliedern der 
Gemeindevertretung umgehend zuzuleiten.

(2) Zudem werden die Einwohner in wichtigen Gemeindeangele-
genheiten angehört.
(3) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bundes-
rechts, die die förmliche Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben 
unberührt.

§ 4 
Einsicht in Beschlussvorlagen 

 (§ 36 Abs. 4 BbgKVerf)
(1) Jeder hat das Recht, Beschlussvorlagen zu den in öffentli-
chen Sitzungen der Gemeindevertretung zu behandelnden Ta-
gesordnungspunkten einzusehen.
(2) Dieses Recht kann Jeder während der öffentlichen Sprech-
zeiten der Amtsverwaltung ab dem 5. Tag vor der öffentlichen 
Sitzung in den Verwaltungsstandorten des Amtes Unterspree-
wald Markt 1, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schön-
wald im Sekretariat des Amtsdirektors wahrnehmen.
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1. an der Bushaltestelle in der Dorfstraße 88
2. an der Bushaltestelle zwischen Dorfstraße 75 und 76
3. an der Fleischerei Schiela, gegenüber Dorfstraße 58
4. an der Kuschkower Straße 26
Die Schriftstücke sind 5 volle Tage vor dem Sitzungstag aus-
zuhängen, den Tag des Anschlags nicht mitgerechnet. Die Ab-
nahme darf frühestens am Tag nach der Sitzung erfolgen. Der 
Tag des Anschlags ist beim Anschlag und der Tag der Abnahme 
bei der Abnahme auf dem ausgehängten Schriftstück durch die 
Unterschrift des jeweiligen Bediensteten zu vermerken. Bei ab-
gekürzter Ladungsfrist erfolgt der Aushang am Tage, nach dem 
die Ladung zur Post gegeben wurde.
(5) Die öffentliche Zustellung erfolgt gemäß § 1 Abs. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) 
vom 18.10.1991 (GVBl. I, [Nr. 32], S. 457) i.V.m. § 10 Verwaltungs-
zustellungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354), bei-
de Gesetze in der jeweils geltenden Fassung, durch Aushang in 
den in Absatz (4) genannten Bekanntmachungskästen.

§ 11 
Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden

(1) Die Gemeinde liegt im angestammten Siedlungsgebiet der 
Sorben/Wenden.
(2) Die Gemeinde bezieht die sorbisch/wendische Kultur angemes-
sen in ihre Kulturarbeit ein. Sie fördert die Sprache, Kunst, Bräuche 
der Sorben/Wenden sowie eine von Tradition, Toleranz und gegen-
seitiger Achtung geprägtes Zusammenleben ihrer Einwohner.

§ 12 
Geschlechtsspezifische Formulierungen

Soweit in dieser Satzung oder in anderen Satzungen oder Veröf-
fentlichungen der Gemeinde Funktionen mit einem geschlechts-
spezifischen Begriff beschrieben werden, gilt die entsprechende 
Bestimmung für alle Geschlechter gleichermaßen.

§ 13 
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 
01.02.2022 außer Kraft.
(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung nichtig 
oder unwirksam sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen Re-
gelungen nicht berühren.

Golßen, 17.11.2022

gez. Marco Kehling
Amtsdirektor

Anlage 1

§ 8 
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)

(1) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind öffentlich. Die Öffent-
lichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentli-
chen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern. Dies 
ist regelmäßig bei folgenden Gruppen von Angelegenheiten der Fall:

1. Personal- und Disziplinarangelegenheiten,
2. Grundstücksgeschäfte,
3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner,
4. Aushandlungen von Verträgen mit Dritten.

§ 9 
Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und 

Jugendlichen (§ 18a BbgKVerf)
(1) Kinder und Jugendliche werden in Gemeindeangelegenhei-
ten beteiligt und Ihnen eine Mitwirkungsmöglichkeit eingeräumt, 
wenn sie von den Gemeindeangelegenheiten berührt sind.
(2) Die in § 3 Absatz 1 Nr. 1 bis 2 genannten Formen sind für 
die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen offen. Hinsichtlich 
der Einwohnerbefragung gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 3 wird the-
menabhängig sinnvolle Altersbeschränkung festgelegt. Darüber 
hinaus richtet die Gemeinde Schlepzig folgende weitere Formen 
der Beteiligung und Mitwirkung ein:
1. Die Gemeindevertretung kann einen Vertreter als Kinder- 

und Jugendbeauftragten benennen, der die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen wahrnimmt.

2. Den Jugendsprechern, die von den Vereinen oder Jugend-
clubs benannt werden, wird die Möglichkeit eingeräumt, die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde-
vertretung zu vertreten.

3. Ferner wird auch den gewählten Schulsprechern die in Abs. 
2 Nr. 2 bezeichnete Möglichkeit eingeräumt.

(3) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Inte-
ressen der Kinder und Jugendlichen berühren, vermerkt der Kinder- 
und Jugendbeauftragte, wie die Beteiligung durchgeführt wurde.
(4) Über die, die Kinder und Jugendliche betreffenden Gemein-
deangelegenheiten, informiert der Kinder- und Jugendbeauf-
tragte. Ferner kann die Bekanntgabe auch über weitere Kanäle 
wie Aushänge in Kindergärten, in Jugendclubs, in der Grund-
schule und in sozialen Medien erfolgen.

§ 10 
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den Amtsdirektor.
(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, er-
folgen öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, die durch 
die Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch Veröffentlichun-
gen des vollen Wortlautes im Amtsblatt für das Amt Unterspree-
wald mit den Gemeinden Bersteland, Drahnsdorf, Kasel-Golzig, 
Krausnick-Groß Wasserburg, Rietzneuendorf-Staakow, Schlep-
zig, Schönwald, Steinreich, Unterspreewald und die Stadt Gol-
ßen. Dies umfasst auch durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene 
ortsübliche Bekanntmachungen.
(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Sat-
zung oder eines sonstigen Schriftstückes, so kann die öffentli-
che Bekanntmachung dieser Teile in der Form des Absatzes 2 
dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns Einsicht wäh-
rend der öffentlichen Sprechzeiten ausgelegt werden (Ersatzbe-
kanntmachung). Die Ersatzbekanntmachung wird vom Amtsdi-
rektor angeordnet. Die Anordnung muss die genauen Angaben 
über Ort und Dauer der Auslegung enthalten und ist zusammen 
mit der Satzung nach Absatz 2 zu veröffentlichen. Die Dauer der 
Auslegung beträgt, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt 
wird, 14 Kalendertage. Beginn und Ende der Auslegung sind ak-
tenkundig zu machen.
(4) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzung der Gemeindevertretung durch Aushang in 
den nachstehend aufgeführten Bekanntmachungskästen der 
Gemeinde öffentlich bekannt gemacht:
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Beschlussnummer: 30-2022
Tenor: Grundstücksverkauf - Gemarkung 

Waldow, Flur 5, Flurstück 41 in Abän-
derung des Wortlautes der Beschluss-
vorlage

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 32-2022
Tenor: Zustimmung zur Erneuerung einer Grund-

stückszufahrt an der Landesstraße L 71 
zum Flurstück 198/10 und 198/11, Flur 3, 
Gemarkung Schönwalde

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 33-2022
Tenor: Zustimmung zur Erneuerung einer Grund-

stückszufahrt an der Landesstraße L 71 
zum Flurstück 198/9, Flur 3, Gemarkung 
Schönwalde

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 34-2022
Tenor: Abschluss eines Vertrages zur Errichtung 

einer Grundstückszufahrt zum Flurstück 
701, Flur 3, Gemarkung Schönwalde

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen: 0

________________________________________________________

Gemeinde: Schönwald

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
21.11.2022 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 37-2022
Tenor: Hauptsatzung der Gemeinde Schönwald
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
Davon anwesend: 8
Ja: 8
Nein: 0
Enthaltung: 0
Befangen: 0

Beschlussnummer: 40-2022
Tenor: Zustimmung zur Eintragung einer be-

schränkt persönlichen Dienstbarkeit be-
stehend aus Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
- Gemarkung Schönwalde in Abänderung 
des Wortlautes der Beschlussvorlage

Anlage 2

Gemeinde Schönwald

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
23.08.2022 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 36-2022
Tenor: Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans „Kopjeñ – Alte Försterei 
Schönwalde“ und Änderung des Flächen-
nutzungsplans der Gemeinde Schönwald

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 35-2022
Tenor: Überplanmäßige Ausgaben nach § 70 

Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg - Bauvorhaben Erneuerung 
aller Schornsteinköpfe einschließlich 
Abbruchmaßnahmen und Entsorgung, 
Krausnicker Weg 1 in 15910 Schönwald, 
OT Schönwalde

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 28-2022
Tenor: Antrag zum Aufgebotsverfahren Gemar-

kung Schönwalde, Flur 6, Flurstücke 
69/1, 69/2, 70/1 und 70/4

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  11
Davon anwesend:  10
Ja:  10
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0
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In den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung sind 
alle Personen, die in der Gemeinde Schönwald ihren ständigen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben (Einwohner), be-
rechtigt, kurze mündliche Fragen zu Beratungsgegenständen 
dieser Sitzung an die Gemeindevertretung oder den Vorsitzen-
den zu stellen sowie Vorschläge und Anregungen zu unterbrei-
ten. Die Einwohnerfragestunde soll 30 Minuten nicht überschrei-
ten. Jeder Einwohner kann sich im Regelfall zu bis zu drei 
unterschiedlichen Themen zu Wort melden. Die Wortmeldungen 
sollen drei Minuten nicht überschreiten. Kann eine Frage nicht in 
der Sitzung mündlich beantwortet werden, ist eine schriftliche 
Antwort zugelassen.

Zu 2. Einwohnerversammlung
a) Wichtige Gemeindeangelegenheiten sollen mit den Einwoh-

nern erörtert werden. Zu diesem Zweck können Einwohner-
versammlungen für das Gebiet und Teile des Gebietes der 
Gemeinde durchgeführt werden.

b) Der ehrenamtliche Vorsitzende der Gemeindevertretung be-
ruft unter Angabe der Tagesordnung und ggf. des Gebietes, 
auf das die Einwohnerversammlung begrenzt wird, die Ein-
wohnerversammlung ein. Die Einberufung erfolgt durch öf-
fentliche Bekanntmachung von Ort, Zeit und Tagesordnung 
der Einwohnerversammlung entsprechend den Vorschrif-
ten für die Bekanntmachung der Sitzung der Gemeinde-
vertretung. Der ehrenamtliche Vorsitzende der Gemeinde-
vertretung oder eine von diesem beauftragte Person leitet 
die Einwohnerversammlung. Alle Personen, die auf dem 
Gebiet der Gemeinde Schönwald bzw. in dem begrenzten 
Gebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt haben, haben in der Einwohnerversammlung Rede- 
und Stimmrecht. Über die Einwohnerversammlung ist eine 
Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift ist vom ehren-
amtlichen Vorsitzenden der Gemeindevertretung zu unter-
zeichnen und dem Amtsdirektor und den Mitgliedern der 
Gemeindevertretung zuzuleiten.

c) Die Einwohnerschaft kann beantragen, dass eine Ein-
wohnerversammlung durchgeführt wird. Der Antrag muss 
schriftlich eingereicht werden und die zu erörternde Ge-
meindeangelegenheit bezeichnen. Der Antrag darf nur 
Angelegenheiten angeben, die innerhalb der letzten zwölf 
Monate nicht bereits Gegenstand einer Einwohnerver-
sammlung waren. Antragsberechtigt sind alle Einwohner. 
Der Antrag muss von mindestens fünf vom Hundert der 
Einwohner des Gemeindegebietes unterschrieben sein.

Zu 3. Einwohnerbefragung
a) Der Gemeindevertretung kann auf Antrag eines Viertels der 

Mitglieder der Gemeindevertretung in wichtigen Gemein-
deangelegenheiten in Anwendung des § 13 BbgKVerf im 
Einzelfall eine Befragung der Einwohner beschließen. Der 
Beschluss ist mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mit-
glieder der Gemeindevertretung zu fassen.

b) Der Anlass bzw. das Vorhaben, weshalb eine Befragung 
durchgeführt werden soll (Gegenstand der Befragung), so-
wie die vorgesehenen Fragen, sind in dem o. g. Antrag zu 
benennen. Zum Gegenstand der Befragung sind Fragen zu 
formulieren, über die nur mit „Ja“ oder „Nein“ abgestimmt 
werden kann. Die Einwohnerbefragung kann zu mehreren 
Gegenständen erfolgen (verbundene Befragungen). Es kön-
nen mehrere Fragestellungen in einer Einwohnerbefragung 
formuliert werden.

c) Die Bekanntgabe der Befragung erfolgt durch öffentliche 
Bekanntmachung gemäß § 10 der Hauptsatzung mit den 
folgenden Inhalten:
1. Gegenstand der Befragung mit Sachdarstellung zum 

Anlass und Gegenstand sowie Begründung
2. Text der Fragestellung
3. Verfahrensablauf der Einwohnerbefragung einschließ-

lich Ort und Zeit der Auslegung des Verzeichnisses der 
Teilnahmeberechtigten

4. Zeitraum und der Ort für die Durchführung der Befra-
gung.

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
Davon anwesend: 8
Ja: 6
Nein: 0
Enthaltung: 2
Befangen: 0

Beschlussnummer: 41-2022
Tenor: Abschluss eines Wegenutzungs- und Lei-

tungsrechtsvertrages für das gemeindeei-
gene Flurstück 46 der Flur 6 der Gemar-
kung Waldow

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder: 11
Davon anwesend: 8
Ja: 8
Nein: 0
Enthaltung: 0
Befangen: 0

Hauptsatzung der Gemeinde Schönwald 
vom 21.11.2022

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Name und Gebiet der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)
§ 2 Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)
§ 3 Bildung von Ortsteilen (§ 45 ff BbgKVerf)
§ 4 Einsicht in Beschlussvorlagen (§ 36 Abs. 4 BbgKVerf)
§ 5 Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)
§ 6 Entscheidungen der Gemeindevertretung über Vermö-

gensgegenstände der Gemeinde (§ 28 Abs. 2 Nr. 17 
BbgKVerf)

§ 7 Mitteilungspflicht von ausgeübten Berufen oder anderen 
Tätigkeiten (§ 31 Abs. 3 BbgKverf)

§ 8 Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)
§ 9 Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendli-

chen (§ 18a BbgKVerf)
§ 10 Bekanntmachungen
§ 11 Geschlechtsspezifische Formulierungen
§ 12 Inkrafttreten

Hauptsatzung der Gemeinde Schönwald  
vom 21.11.2022

Aufgrund der §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVB1. I S. 286), in der derzeitig geltenden Fassung, hat die Ge-
meindevertretung der Gemeinde Schönwald in ihrer Sitzung am 
21.11.2022 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 
Name und Gebiet der Gemeinde (§ 9 BbgKVerf)

(1) Die Gemeinde führt den Namen Schönwald.
(2) Sie hat die Rechtsstellung einer amtsangehörigen Gemeinde 
und gehört dem Amt Unterspreewald an.
(3) Das Gemeindegebiet umfasst die Gemarkungen Schönwal-
de und Waldow/Brand. Die räumliche Abgrenzung ergibt sich 
aus der als Anlage 1 beigefügten Karte, die Bestandteil dieser 
Satzung ist.

§ 2 
Förmliche Einwohnerbeteiligung (§ 13 BbgKVerf)
(1) Neben Einwohneranträgen (§ 14 BbgKVerf), Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheiden (§ 15 BbgKVerf) beteiligt die Gemeinde 
Schönwald seine betroffenen Einwohner förmlich mit folgenden 
Mitteln:

1. Einwohnerfragestunden in der Sitzung der Gemeindever-
tretung, darin enthalten eine Jugendeinwohnerfragestunde

2. Einwohnerversammlungen
3. Einwohnerbefragungen

Zu 1. Einwohnerfragestunde
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m) Eine Beantwortung per Brief ist ausgeschlossen.
n) Nicht berücksichtigt werden Antworten, wenn

1. kein amtlicher Vordruck verwendet wurde,
2. Vordruck mit anderen Kennzeichnungen, Vermerken, 

Vorbehalten und Zusätzen und/oder Streichungen oder 
mehr als einem Kreuz versehen ist oder

3. Antworten nicht zweifelsfrei erkennbar sind.
o) Das Gesamtergebnis der Einwohnerbefragung wird durch 

öffentliche Auszählung der Antworten ermittelt. Der Amts-
direktor legt die organisatorischen Grundsätze für die öf-
fentliche Auszählung der Antworten und die Ermittlung des 
Ergebnisses fest. Der Amtsdirektor stellt das Ergebnis der 
Einwohnerbefragung fest und gibt es öffentlich bekannt. 
Das Ergebnis der Einwohnerbefragung ist den Mitgliedern 
der Gemeindevertretung umgehend zuzuleiten.

(2) Zudem werden die Einwohner in wichtigen Gemeindeangele-
genheiten angehört.
(3) Unmittelbar geltende Vorschriften des Landes- oder Bundesrechts, 
die die förmliche Einwohnerbeteiligung regeln, bleiben unberührt.

§ 3 
Bildung von Ortsteilen (§ 45 ff BbgKVerf)

(1) In der Gemeinde bestehen die folgenden Ortsteile im Sinne 
von § 45 ff BbgKVerf.:

1. Schönwalde
2. Waldow/Brand

Die Gemeinde Schönwald wird die Interessen beider Ortsteile 
wahren. Das kulturelle und gesellschaftliche Leben soll gewahrt 
werden; insbesondere sind die bestehenden Einrichtungen in al-
len künftigen Ortsteilen gleich zu behandeln.
(2) Die in § 3 Abs. 1 genannten 2 Ortsteile werden gegenüber 
den Organen der Gemeinde von jeweils einem Ortsvorsteher 
vertreten. Der Ortsvorsteher wird nach den Bestimmungen des 
Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes gewählt.
(3) Der Ortsvorsteher vertritt den Ortsteil gegenüber den Orga-
nen der Gemeinde. Er hat in den öffentlichen und nichtöffentli-
chen Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse 
ein aktives Teilnahmerecht, soweit Angelegenheiten des Orts-
teils berührt sind (Vgl. hierzu § 47 BbgKVerf).
(4) Jeder Ortsvorsteher ist vor der Beschlussfassung der Ge-
meindevertretung gemäß § 46 i.V.m. § 47 BbgKVerf anzuhören.
(5) Dem Zweck des Anhörungsrechtes wird entsprochen, sofern 
der Ortsvorsteher über die dem Ortsteil betreffenden anhörungs-
pflichtigen Angelegenheiten rechtzeitig informiert wurde und er 
dadurch die Möglichkeit hatte, sich zu dieser anhörungspflichti-
gen Angelegenheit zu äußern. Die Anhörung muss so rechtzeitig 
erfolgen, dass Änderungen vor Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung möglich sind.
(6) Eine Anhörung findet nicht statt, soweit der Ortsvorsteher tat-
sächlich oder rechtlich an der Wahrnehmung seines Anhörungs-
rechts gehindert ist (§ 46 Abs. 1 Satz 3 BbgKVerf).
(7) Ist der Ortsvorsteher tatsächlich oder rechtlich an der Aus-
übung seines Entscheidungsrechts gehindert, so tritt an seine 
Stelle die Gemeindevertretung (§ 46 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf).
(8) Ortsteilbezogene Aufwendungen und Auszahlungen gemäß 
§ 46 Abs. 3b BbgKVerf werden im Rahmen der Haushaltspla-
nung als Budget festgelegt (Ortsteilbudget).

§ 4 
Einsicht in Beschlussvorlagen  

(§ 36 Abs. 4 BbgKVerf)
(1) Jeder hat das Recht, Beschlussvorlagen zu den in öffentli-
chen Sitzungen der Gemeindevertretung zu behandelnden Ta-
gesordnungspunkten einzusehen.
(2) Dieses Recht kann jeder während der öffentlichen Sprechzei-
ten der Amtsverwaltung ab dem 5. Tag vor der öffentlichen Sit-
zung in den Verwaltungsstandorten des Amtes Unterspreewald 
Markt 1, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald 
im Sekretariat des Amtsdirektors wahrnehmen.

d) Das Befragungsgebiet ist das Gebiet der Gemeinde Schön-
wald. Teilnahmeberechtigt sind alle Einwohner gem. § 11 
Abs. 1 BbgKVerf die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Zudem kann themenabhängig das Alter der Teilnahmebe-
rechtigten heruntergesetzt werden, um eine altersspezifi-
sche Befragung sinnvoll umzusetzen.

e) Das Amt Unterspreewald legt für jede Befragung ein Ver-
zeichnis der teilnahmeberechtigten Personen an. Die Ein-
tragung der Teilnahmeberechtigten in das Verzeichnis er-
folgt von Amts wegen. Bei verbundenen Befragungen wird 
ein gemeinsames Verzeichnis geführt. Das Verzeichnis der 
Teilnahmeberechtigten wird 14 Tage vor dem Beginn des 
Befragungszeitraums werktags (Montag bis Freitag) wäh-
rend der Öffnungszeiten in der Verwaltung öffentlich aus-
gelegt. Die Auslegung endet mit dem Ablauf des 14. Tages 
um 12.00 Uhr. Der Abschluss ist durch den beauftragten 
Bediensteten des Amtes zu beurkunden. Berichtigungsan-
träge zum Verzeichnis können in diesem Auslegungszeit-
raum gestellt werden.
Im Verzeichnis der Teilnahmeberechtigten wird während 
des Befragungszeitraums auch vermerkt, wer die Antwort 
zum Gegenstand der Befragung abgegeben hat.
Die Einsichtnahme in das Verzeichnis, in dem vermerkt wur-
de, wer an der Befragung teilgenommen hat, ist auf die be-
auftragten Bediensteten des Amtes beschränkt.

f) Die Einwohnerbefragung findet innerhalb von drei Monaten 
nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
statt. Die Leitung und Durchführung der Einwohnerbefra-
gung obliegt dem Amtsdirektor. Er legt die Abläufe für die 
Befragung in Befragungslokalen fest. Der Befragungstermin 
wird vom Amtsdirektor in Benehmen mit dem Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung festgelegt.

g) Die Dauer der Befragung beträgt vier Wochen (1. Tag der 
Befragung: Montag/letzter Tag der Befragung: Freitag der 
4. Befragungswoche).

h) Die Orte und die Zeiten für die Durchführung der Befragung 
(Befragungslokale) werden vom Amtsdirektor festgelegt 
und gemäß § 10 öffentlich bekannt gemacht.

i) Zur Beantwortung der Fragen werden amtliche Vordrucke 
erstellt, die im Befragungslokal ausgegeben werden.

j) Die Antworten sind auf dem amtlichen Vordruck persönlich 
durch die Teilnahmeberechtigten abzugeben. Auf Verlangen 
ist die Identität durch Vorlage eines gültigen Personalaus-
weisdokumentes nachzuweisen. Die Antwort darf nur auf 
„Ja“ oder „Nein“ lauten. Die Teilnahmeberechtigten geben 
durch ein Kreuz oder auf andere zweifelsfreie Weise auf 
dem Antwortvordruck zu erkennen, ob sie die gestellte Fra-
ge mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten wollen. Die Antwort-
vordrucke sind in einen Sammelbehälter zu geben.

k) Eine Abholung des amtlichen Vordrucks zur Befragung 
durch andere Personen ist zulässig, wenn der Teilnahme-
berechtigte schriftlich erklärt, dass er nur unter nicht zu-
mutbaren Schwierigkeiten das Befragungslokal aufsuchen 
könnte. Die beauftragte Person muss die Berechtigung zur 
Entgegennahme des amtlichen Vordrucks durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht des Teilnahmeberechtigten 
nachweisen. Die Antwort wird nur gewertet, wenn der Teil-
nahmeberechtigte schriftlich eidesstattlich versichert, dass 
er persönlich den amtlichen Vordruck gekennzeichnet hat. 
Die Versicherung und der amtliche Vordruck sind zusam-
men im Befragungslokal während der Zeiten gem. Absatz h 
abzugeben, wobei der amtliche Vordruck ohne Möglichkeit 
der Erkennung der Antwort/en durch Dritte in das Sammel-
behältnis zu geben ist.

l) Eine Beantwortung durch Hilfspersonen ist zulässig, wenn 
der Teilnahmeberechtigte aus gesundheitlichen Gründen 
oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage 
ist, den amtlichen Vordruck für die Beantwortung zu kenn-
zeichnen. Die Hilfsperson hat in diesem Falle schriftlich ei-
desstattlich zu versichern, dass sie die Antwort gemäß dem 
erklärten Willen des Teilnahmeberechtigten abgeben hat.
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(2) Jede Änderung der nach Absatz 1 gemachten Angaben ist 
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier 
Wochen nach ihrem Eintritt schriftlich mitzuteilen.
(3) Die Angaben nach Abs. 1 werden nicht bekannt gemacht.

§ 8 
Öffentlichkeit der Sitzungen (§ 36 BbgKVerf)

(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertre-
tung werden spätestens 5 Tage vor der Sitzung nach § 10 Abs. 
4 dieser Hauptsatzung bekannt gemacht.
(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind öffentlich. Die 
Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn überwiegende Belange 
des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es 
erfordern. Dies ist regelmäßig bei folgenden Gruppen von Ange-
legenheiten der Fall:

1. Personal- und Disziplinarangelegenheiten,
2. Grundstücksgeschäfte,
3. Abgaben- und Wirtschaftsangelegenheiten Einzelner,
4. Aushandlungen von Verträgen mit Dritten.

§ 9 
Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und 

Jugendlichen (§ 18a BbgKVerf)
(1) Kinder und Jugendliche werden in Gemeindeangelegen-
heiten beteiligt und Ihnen eine Mitwirkungsmöglichkeit einge-
räumt, wenn sie von den Gemeindeangelegenheiten berührt 
sind.
(2) Die in § 2 Absatz 1 Nr. 1 bis 2 genannten Formen sind 
für die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen offen. Hin-
sichtlich der Einwohnerbefragung gemäß § 2 Absatz 1 Nr. 3 
wird themenabhängig sinnvolle Altersbeschränkung festge-
legt. Darüber hinaus richtet die Gemeinde Schönwald folgen-
de weitere Formen der Beteiligung und Mitwirkung ein:

1. Die Gemeindevertretung kann einen Vertreter als Kinder- 
und Jugendbeauftragten benennen, der die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen wahrnimmt.

2. Den Jugendsprechern, die von den Vereinen oder Jugend-
clubs benannt werden, wird die Möglichkeit eingeräumt, die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde-
vertretung zu vertreten.

3. Ferner wird auch den gewählten Schulsprechern die in Abs. 
2 Nr. 2 bezeichnete Möglichkeit eingeräumt.

(3) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die 
die Interessen der Kinder und Jugendlichen berühren, ver-
merkt der Kinder- und Jugendbeauftragte, wie die Beteili-
gung durchgeführt wurde.
(4) Über die, die Kinder und Jugendliche betreffenden Ge-
meindeangelegenheiten, informiert der Kinder- und Jugend-
beauftragte. Ferner kann die Bekanntgabe auch über weitere 
Kanäle wie Aushänge in Kindergärten, in Jugendclubs, in der 
Grundschule und in sozialen Medien erfolgen.

§ 10 
Bekanntmachungen

(1) Bekanntmachungen erfolgen durch den Amtsdirektor.
(2) Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, 
erfolgen öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde, die 
durch die Rechtsvorschrift vorgeschrieben sind, durch Veröf-
fentlichungen des vollen Wortlautes im Amtsblatt für das Amt 
Unterspreewald mit den Gemeinden Bersteland, Drahnsdorf, 
Kasel-Golzig, Krausnick-Groß Wasserburg, Rietzneuendorf-
Staakow, Schlepzig, Schönwald, Steinreich, Unterspreewald 
und die Stadt Golßen. Dies umfasst auch durch Rechtsvor-
schrift vorgeschriebene ortsübliche Bekanntmachungen.
(3) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer 
Satzung oder eines sonstigen Schriftstückes, so kann die 
öffentliche Bekanntmachung dieser Teile in der Form des 
Absatzes 2 dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns 
Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten ausgelegt 

§ 5 
Gleichstellungsbeauftragte (§ 18 BbgKVerf)

(1) Die Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde 
Schönwald wird von der Gleichstellungsbeauftragten des Amtes 
Unterspreewald wahrgenommen. Die Gleichstellungsbeauftrag-
te vom Amt Unterspreewald wird vom Amtsausschuss auf Vor-
schlag des Amtsdirektors benannt.
(2) Der Gleichstellungsbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, 
zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf die 
Gleichstellung der Geschlechter haben, Stellung zu nehmen. Die 
Gleichstellungsbeauftragte nimmt das Recht wahr, indem sie 
sich an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung wendet und 
den abweichenden Standpunkt schriftlich darlegt. Der Vorsit-
zende unterrichtet die Gemeindevertreter hierüber in geeigneter 
Weise und kann der Gleichstellungsbeauftragten Gelegenheit 
geben, den abweichenden Standpunkt in einer der nächsten 
Sitzungen persönlich vorzutragen.

§ 6 
Entscheidungen der Gemeindevertretung  

über Vermögensgegenstände der Gemeinde  
(§ 28 Abs. 2 Nr. 17 BbgKVerf)

(1) Die Gemeindevertretung ist für alle Angelegenheiten der Ge-
meinde zuständig, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist.
(2) Die Gemeindevertretung behält sich die Entscheidung vor:
a) über die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von 

Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten 
für Dritte, sowie Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten 
wirtschaftlich gleichkommen, ferner die Aufnahme von Kre-
diten, ab einem Wert von 7.500 EURO, es sei denn, es han-
delt sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung,

b) über den Abschluss, die Änderung und Aufhebung von 
Grundstücksgeschäften ab einem Wert von 0 EURO, es sei 
denn, es handelt sich um ein Geschäft der laufenden Ver-
waltung,

c) über den Abschluss, die Änderung und Aufhebung von Ver-
mögensgeschäften, ab einem Wert von 15.000 EURO, es 
sei denn, es handelt sich um ein Geschäft der laufenden 
Verwaltung,

d) Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 
und öffentlichen Abgaben der Gemeinde ab einem Wert 
2.500 EURO, es sei denn, es handelt sich um ein Geschäft 
der laufenden Verwaltung.

(3) Das Geschäft der laufenden Verwaltung sind anfallende 
wiederkehrende (Routine-)Geschäfte. Das Vorliegen eines Ge-
schäfts der laufenden Verwaltung ist jeweils mit Blick auf die 
Finanz- und Verwaltungskraft zu beurteilen. Die interne Ent-
scheidungsbefugnis über die Vornahme eines Geschäfts der 
laufenden Verwaltung liegt beim Amtsdirektor.

§ 7 
Mitteilungspflicht von ausgeübten Berufen oder 

anderen Tätigkeiten (§ 31 Abs. 3 BbgKverf)
(1) Gemeindevertreter und sachkundige Einwohner teilen dem 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung innerhalb von vier Wo-
chen nach der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertre-
tung bzw. im Falle einer Berufung als Ersatzperson nach Annah-
me der Wahl schriftlich ihren ausgeübten Beruf sowie andere 
vergütete oder ehrenamtliche Tätigkeiten mit, soweit sie für die 
Ausübung des Mandates von Bedeutung sein kann.
Anzugeben sind:
1. der ausgeübte Beruf mit Angabe des Arbeitsgebers be-

ziehungsweise Dienstherrn und der Art der Beschäftigung 
oder Tätigkeit. Bei mehreren ausgeübten Berufen ist der 
Schwerpunkt der Tätigkeit anzugeben.

2. jede Mitgliedschaft im Vorstand, Aufsichtsrat oder einem 
gleichartigen Organ einer juristischen Person mit Sitz oder 
Tätigkeitsschwerpunkt in der Gemeinde.
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Gemeinde Unterspreewald

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Be-
schlüsse, welche in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 
09.11.2022 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem we-
sentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 28-2022
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) 
zum Vorhaben: Wiederinnutzungsnahme 
Wohnhgebäude (1 WE) in der Gemarkung 
Neu Lübbenau, Flur 2, Flurstück 313

Abstimmung-
sergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  10
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 26-2022
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gemäß Baugesetzbuch (BauGB) 
zum Vorhaben: Umbau Einfamilienhaus 
und Wiederaufnahme der Wohnnutzung 
in der Gemarkung Neu Lübbenau, Flur 6, 
Flurstücke 128

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  10
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein: 0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 27-2022
Tenor: Erteilung des gemeindlichen Einverneh-

mens gem. Baugesetzbuch (BauGB) 
zum Vorhaben: Errichtung eines uferpa-
rallelen Steges Am Wehr 2, Gemarkung 
Leibsch

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  10
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 29-2022
Tenor: Verlängerung eines bestehenden Pacht-

vertrages in der Gemarkung Neuendorf/
See, Flur 2, Flurstück 1

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  10
Davon anwesend:  5
Ja:  5
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen: 0

werden (Ersatzbekanntmachung). Die Ersatzbekanntma-
chung wird vom Amtsdirektor angeordnet. Die Anordnung 
muss die genauen Angaben über Ort und Dauer der Ausle-
gung enthalten und ist zusammen mit der Satzung nach Ab-
satz 2 zu veröffentlichen. Die Dauer der Auslegung beträgt 
14 Tage. Beginn und Ende der Auslegung sind aktenkundig 
zu machen.
(4) Abweichend von Absatz 2 werden Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzung der Gemeindevertretung durch Aushang in 
den nachstehend aufgeführten Bekanntmachungskästen der 
Gemeinde öffentlich bekannt gemacht:
Im Ortsteil Schönwalde
- am gegenüberliegenden Gehweg der Bahnhofstraße 80
- Bushaltestelle, Waldower Straße 1
im Ortsteil Waldow/Brand
- an der Bushaltestelle, gegenüber Dorfstraße 48
Die Schriftstücke sind 5 volle Tage vor dem Sitzungstag aus-
zuhängen, den Tag des Anschlags nicht mitgerechnet. Die 
Abnahme darf frühestens am Tag nach der Sitzung erfolgen. 
Der Tag des Anschlags ist beim Anschlag und der Tag der 
Abnahme bei der Abnahme auf dem ausgehängten Schrift-
stück durch die Unterschrift des jeweiligen Bediensteten zu 
vermerken. Bei abgekürzter Ladungsfrist erfolgt der Aushang 
am Tage, nachdem die Ladung zur Post gegeben wurde.
(5) Die öffentliche Zustellung erfolgt gemäß § 1 Abs. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg (BbgVwZG) 
vom 18.10.1991 (GVBl. I, [Nr. 32], S. 457) i.V.m. § 10 Verwal-
tungszustellungsgesetz (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBl. I  
S. 2354), beide Gesetze in der jeweils geltenden Fassung, 
durch Aushang in den in Absatz (4) genannten Bekanntma-
chungskästen.

§ 11 
Geschlechtsspezifische Formulierungen

Soweit in dieser Satzung oder in anderen Satzungen oder Veröf-
fentlichungen der Gemeinde Funktionen mit einem geschlechts-
spezifischen Begriff beschrieben werden, gilt die entsprechende 
Bestimmung für alle Geschlechter gleichermaßen.

§ 12 
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 
15.02.2022 außer Kraft.
(2) Sollten einzelne Regelungen dieser Hauptsatzung nichtig 
oder unwirksam sein, soll dies die Wirksamkeit der übrigen Re-
gelungen nicht berühren.

Golßen, 22.11.2022

gez. Marco Kehling
Amtsdirektor
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Bekanntmachung der 1. Nachtragssatzung der Stadt Golßen für das Haushaltsjahr 2022
Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.12.2008 (GVBl. 
I/19 S. 286) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in öffentlicher Sitzung am 24.10.2022 folgende Nachtragshaus-
haltssatzung erlassen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

die bisher festgesetz-
ten Gesamtbeträge von

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbe-
trag einschließlich Nach-

träge festgesetzt auf
EUR

im Ergebnisplan
ordentliche Erträge 5.666.800 145.500,00 221.500,00 5.590.800,00
ordentliche Aufwendungen 5.627.000 86.200,00 600,00 5.712.600,00
außerordentliche Erträge 35.000 36.000,00 0,00 71.000,00
außerordentliche Aufwendungen 35.000 36.000,00 0,00 71.000,00
Im Finanzhaushalt
die Einzahlungen 5.369.800 194.400,00 221.200,00 5.343.000,00
die Auszahlungen 6.744.800 314.500,00 194.200,00 6.865.100,00
davon bei den:
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.196.400 141.800,00 220.900,00 5.117.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.043.700 86.200,00 600,00 6.129.300,00
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 173.400 52.600,00 300,00 225.700,00
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 571.000 217.000,00 193.600,00 594.400,00
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 0 0,00 0,00 0,00

Stadt Golßen

Öffentliche Bekanntmachung
Hiermit werden gem. § 39 Abs.3 BbgKVerf nachfolgende Beschlüsse, welche in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
vom 24.10.2022 gefasst wurden, in ortsüblicher Weise in ihrem wesentlichen Inhalt öffentlich bekannt gemacht:
Beschlussnummer: 99-2022
Tenor: Nachtragssatzung 2022 der Stadt Golßen
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  15
Nein:  0
Enthaltung:  1
Befangen:  0

Beschlussnummer: 87-2022
Tenor: Festlegung zur Höhe der Ortsteilbudgets 

gemäß § 46 Abs. 3b BbgKVerf, in Abän-
derung des Wortlautes

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  16
Nein:  0
Enthaltung:  0
Befangen:  0

Beschlussnummer: 100-2022
Tenor: Erteilung gemeindliches Einvernehmen 

gemäß Baugesetzbuch (BauGB) zum Vor-
haben: Errichtung eines Antennenträgers 
mit Stahlgittermast und Outdoorsystem-
technik auf dem Grundstück der Gemar-
kung Mahlsdorf, Flur 4, Flurstück 163

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  11
Nein:  3
Enthaltung:  2
Befangen:  0

Beschlussnummer: 101-2022
Tenor: Abschluss eines Gestattungsvertrages 

über den Bau, Betrieb und Unterhaltung 
einer Grundwassermessstelle durch das 
Landesamt für Umwelt (Flurstück 5, Flur 
2, Gemarkung Zützen), in Abänderung 
des Wortlautes

Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  14
Nein:  0
Enthaltung:  2
Befangen:  0

Beschlussnummer: 83-2022
Tenor: Änderung § 9 Absatz 1 Hauptsatzung der 

Stadt Golßen
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  8
Nein:  7
Enthaltung:  1
Befangen:  0

Beschlussnummer: 105-2022
Tenor: Symbol des Friedens als Zeichen der So-

lidarität der Stadt Golßen
Abstimmungs-
ergebnis:

Gesetzl. Anzahl der Mitglieder:  17
Davon anwesend:  16
Ja:  8
Nein:  7
Enthaltung:  1
Befangen:  0
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Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 130.100 11.300,00 0,00 141.400,00
Einzahlungen aus der Auflösung 
von Liquiditätsreserven 0 0,00 0,00 0,00
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0 0,00 0,00 0,00

§ 2
Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert, und verbleibt bei 0 €.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitions-
förderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher 0 € auf 50.000 € verändert.

§ 4
Die Hebesätze der Gemeindesteuern werden nicht verändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 5 BbgKVerf, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde 
von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, bleibt unverändert bei

10.000,00 €
festgesetzt.

2. Die Wertgrenze gemäß § 65 Abs. 2 Nr. 6 BbgKVerf, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, bleibt unverändert bei

10.000,00 €
festgesetzt.

3. Die Wertgrenze gemäß § 70 BbgKVerf, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der 
vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, bleibt unverändert bei                                                      5.000,00 €
festgesetzt.

4. Die Wertgrenzen gemäß § 68 Abs. 2 BbgKVerf, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, bleiben unverändert bei:
a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 20.000,00 € und
b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 20.000,00 €
festgesetzt.

§ 6
1. Der Haushalt gliedert sich in 37 Teilhaushalte. Die Teilhaushalte werden wie folgt zu 8 Budgets verbunden:

Bud Nr. Teil HH Produktbereich Produktgruppe/Produkt Budget-
verantworlicher

I 1
2
5
35

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
57 Wirtschaft u. Tourismus

111.11 Gemeindeorgane
111.20 Innere Verw.angelegenheiten
121.00 Wahlen
575 Tourismusverband

AL 10
Herr Neumann

II 7 21 Schulträgeraufgaben 211 Grundschule AL 32
Herr Graßmann

III 6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

12 Sicherheit und Ordnung
25 - 29 Kultur u. Wissenschaft
36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
42 Sportförderung

122.10 Ordnungsaufgaben
272 Bibliothek
281 Heimat- u. Kulturpflege
362 Jugendarbeit
366 Einrichtung d. Jugendarbeit
421.00 Förderung Sportvereine
424.10 Sportplätze, Sporthallen
424.20 Freibad
551.10 Öffentl. Grün/Landschaftsbau
573.20 Markt

AL 32
Herr Graßmann

IV 4
19
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31

11 Innere Verwaltung
51 Räumliche Planung u. Entwicklung
53 Ver- u. Entsorgung
54 Verkehrsflächen
55 Natur- u, Landschaftspflege

111.31 Verw. Liegenschaften
511 örtl. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
531 Elektrizitätsversorgung
532 Gasversorgung
541 Gemeindestraßen, Gehweg, Plätze
545 Straßenreinig./Winterdienst
546 Parkeinrichtungen
552 Öffentl. Gewässer

AL 60
Frau Schudek
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Bud Nr. Teil HH Produktbereich Produktgruppe/Produkt Budget-
verantworlicher

V 20 52 Bauen und Wohnen 522 kommunale Wohnungen AL 60
Frau Schudek

VI 28
32

55 Natur- u, Landschaftspflege 551.20 Park
553 Friedhofs- u. Bestattungswesen

AL 32
Herr Graßmann

VII 33
34

57 Wirtschaft u. Tourismus 573.10 Dorfgemeinschaftshäuser AL 60
Frau Schudek

VIII 3
36
37

11 Innere Verwaltung
61 Allg. Finanzwirtschaft

111.30 Finanzverwaltung
611 Steuern, allg. Zuweisungen
612 sonstige allg. Finanzwirtschaft

AL 20
Herr König

2. Soweit in der KomHKV oder im Haushaltsplan mit Vorbericht und Anlagen nichts anderes bestimmt ist, sind die Aufwendungen, 
die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

3. Der Ausgleich der Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets ist erst dann auszuführen, wenn weder innerhalb des Produktes/ 
Teilhaushaltes die Mehraufwendungen ausgeglichen werden können.

4. Für Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets, die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge im gleichen Budget gedeckt 
werden, müssen keine über- oder außerplanmäßige Aufwendungen beantragt werden. Eine Entscheidung der Gemeindevertretung 
nach § 5 Abs. 3 entfällt. Die Sätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen entsprechend.

5. Die Absätze 2 bis 4 gelten auch für Auszahlungen bei der Investitionstätigkeit sowie Verpflichtungsermächtigungen, wenn sie 
sachlich zusammenhängen.

Golßen, den 22.11.2022

gez. Marco Kehling
Amtsdirektor

Die Nachtragshaushaltssatzung 2022 der Stadt Golßen mit den Bestandteilen Nachtragshaushaltsplan, Ergebnisplan mit den ent-
sprechenden Teilergebnisplänen, Finanzplan mit den entsprechenden Teilfinanzplänen, Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sowie den Anlagen sind ersatzweise bekannt zu machen. Zu diesem Zweck hat die Auslegung ab dem 5. Dezember zu 
jedermanns Einsicht an den öffentlichen Sprechzeiten des Amtes Unterspreewald:
Dienstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
und
Donnerstag 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
in den Amtsgebäuden des Amtes Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen und Hauptstraße 49, 15910 Schönwald zu erfolgen.

Golßen, 22.11.2022

gez. Marco Kehling
Amtsdirektor

Amtsblatt für das Amt Unterspreewald mit den Gemeinden Bersteland, Drahnsdorf, Kasel-Golzig, Krausnick-Groß Wasserburg, Rietzneuendorf-Staakow, 
Schlepzig, Schönwald, Steinreich, Unterspreewald und der Stadt Golßen

Das Amtsblatt wird kostenlos an alle Haushalte verteilt. 
Das Amtsblatt erscheint monatlich jeweils Samstag.
- Herausgeber: Amt Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen
- Verlag und Druck:
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10, 
 Telefon: (03535) 489-0
 Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- Verantwortlich für das Amtsblatt: 
 Der Amtsdirektor des Amtes Unterspreewald
- Verantwortlich für den Anzeigenteil/Beilagen: 
 LINUS WITTICH Medien KG, 04916 Herzberg, An den Steinenden 10,
 Geschäftsführer ppa. Andreas Barschtipan, www.wittich.de/agb/herzberg

Außerhalb  des Verbreitungsgebietes kann das Amtsblatt in Papierform zum Abopreis von 54,00 Euro (inklusive MwSt. und Versand) oder per PDF zu einem Preis von 3,50 Euro pro Ausgabe über 
den Verlag bezogen werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte 
Zeitungen infolge höherer Gewalt oder anderer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, 
sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 
unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:
Amt Unterspreewald
Bauamt /Wohnungsverwaltung
Frau Wadschock
Markt 1
15938 Golßen
Tel. 035452 384-421
bauamt@unterspreewald.de

Die Gemeinde Steinreich informiert

Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Steinreich vermietet ab 01.03.2023 im OT Glienig, 
Schlossstraße 14 in 15938 Steinreich eine Doppelhaushälfte. Die 
Doppelhaushälfte verfügt über 4 Zimmer auf 2 Etagen verteilt 
inkl. Küche und Bad mit einer Gesamtwohnfläche von 90,00 m².
Es gibt ein Bad in der 1. Etage mit Badewanne, Waschtisch 
und WC. Ein Gäste-WC mit Waschtisch und WC gibt es in der 
unteren Etage. Der Fußboden und die Wände im Bad sind ge-
fliest. Alle anderen Fußböden sind mit Laminatfußbodenbelag 
ausgestattet. Die Wände sind mit Raufasertapete versehen. Die 
Gasheizungsanlage wurde 2022 erneuert. Zur gemeinschaftlich 
Anlage gehört ein Garten zum Mitgebrauch.
Die Miete beträgt 580,00 €. Diese setzt sich aus der Kaltmiete in 
Höhe von 460,00 €/mtl. sowie den Betriebskostenvorauszahlun-
gen von insgesamt 120,00 €/mtl. zusammen.
Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 1.160,00 €.

Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 
unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:
Amt Unterspreewald
Bauamt/Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Markt 1
15938 Golßen
Tel. 035452 384-421
wohnungsverwaltung@unterspreewald.de

Öffentliche Ausschreibung
Die Gemeinde Steinreich vermietet ab 01.01.2023 im OT Sellen-
dorf, Dorfstraße 25 in 15938 Steinreich eine Wohnung. Die Woh-
nung befindet sich im Dachgeschoss und verfügt über 4 Zimmer 
inkl. Küche und Bad mit einer Gesamtwohnfläche von 100,75 m².
Alle Zimmer sind vom Flur aus begehbar und somit auch WG 
geeignet.
Das Bad verfügt über eine Badewanne, Dusche, Waschtisch, 
Hänge-WC, Waschmaschinenanschluss und einem praktischen 
Handtuchheizkörper.
Der Fußboden und die Wände im Bad sind gefliest. Ein Fliesen-
spiegel in der Küche ist vorhanden. Alle anderen Fußböden sind 
mit einem hochwertigen und pflegeleichten PVC-Design Belag 
ausgestattet. Die Wände sind mit Raufasertapete versehen.
Die Warmmiete beträgt 799,00 €. Diese setzt sich aus der Kalt-
miete in Höhe von 504,00 €/mtl. sowie den Betriebs- und Heiz-
kostenvorauszahlungen von insgesamt 295,00 €/mtl. zusammen.
Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 1.008,00 €.

Besichtigungstermine vereinbaren Sie bitte mit Frau Waldschock 
unter der nachfolgend genannten Telefonnummer:
Amt Unterspreewald
Bauamt/Wohnungsverwaltung
Frau Waldschock
Markt 1
15938 Golßen
Tel. 035452 384-421
wohnungsverwaltung@unterspreewald.de

Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Landkreis Dahme-Spreewald

Der Landrat

Information über eine  
Aktualisierung  

der Nutzungsarten und  
der Lagebezeichnungen

Information des Landkreises Dahme-Spreewald, Kataster- 
und Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegen-
schaftskatasters gemäß § 17 Absatz 2 des Gesetzes über 
das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Vermessungsgesetz-BbgVermG) in der 
jeweils gültigen Fassung

Im Amt Unterspreewald

Gemeinde: Schlepzig, Gemarkung: Schlepzig, Flur 16
Az.: 22_62_60_0097
Gemarkung: Schlepzig, Flur 18
Az.: 22_62_60_0100

wurden Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters 
(Aktualisierung der Nutzungsarten und der Lagebezeichnungen) 
durchgeführt.
Die Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters sind 
regelmäßig erforderlich, um die Qualität des Liegenschaftskata-
sters als öffentliches raumbezogenes Geoinformationssystem 
nach § 5 Absatz 1 des BbgVermG sicherzustellen. Gemäß § 17 
Absatz 2 Satz 3 BbgVermG können die veränderten Teile der Lie-
genschaftskarte durch Offenlegung bekannt gegeben werden.
Die Offenlegung erfolgt in den Diensträumen der Kataster-
behörde Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, Erdgeschoss, 
Raum 151 in 15907 Lübben.

Die Einsichtnahme ist im Rahmen der allgemeinen Öffnungszei-
ten möglich.

Vom 12. Dezember 2022 bis 12. Januar 2023

Im Auftrag
Michaelis -Amtsleiter-

Ausschreibungen Amt Unterspreewald

Die Stadt Golßen informiert

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Golßen vermietet ab sofort in der Hauptstraße 26 in 
15938 Golßen eine sanierte barrierefreie Wohnung. Die Woh-
nung befindet sich im Erdgeschoss und verfügt über 2 Zimmer 
inkl. Küche und Duschbad mit einer Gesamtwohnfläche von 
75,90 m².
Der Fußboden und die Wände im Bad sowie der Fliesenspie-
gel in der Küche sind gefliest. Alle anderen Fußböden sind mit 
einem hochwertigen und pflegeleichten PVC-Design Belag aus-
gestattet. Die Wände sind mit weißer Raufasertapete versehen.
Für die öffentlich geförderte Wohnung ist ein Wohnberechti-
gungsschein erforderlich.
Die Warmmiete beträgt 579,50 €. Diese setzt sich aus der Kalt-
miete in Höhe von 349,50 €/mtl. sowie den Betriebs- und Heiz-
kostenvorauszahlungen von insgesamt 230,00 €/mtl. zusammen.
Für die Mietwohnung ist eine Kaution fällig in Höhe von 699,00 €.
Energieverbrauchsausweis: 68 kWh/(m²a), Erdgas, Baujahr 
1880.
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Schulanmeldung für die 
Schulanfänger 2023

Grundschule Golßen
Gemäß § 37 des Gesetzes über die Schulen im Land Branden-
burg (BbgSchulG) vom 12.04.1996 beginnt für Kinder, die bis 
30.09.2023 das sechste Lebensjahr vollenden und noch keine 
Schule besuchen, am 01.08.2023 die Schulpflicht. Die Einschu-
lungsfeier findet am Sonnabend, dem 26.08.2023 statt. Der ers-
te Schultag ist Montag, der 28.08.2023.

Kinder, die zwischen dem 01.10.2023 und 31.12.2023 das 
sechste Lebensjahr vollenden, in Ausnahmefällen auch die Kin-
der, die nach dem 31.12.2023, jedoch vor dem 01.08.2024 das 
sechste Lebensjahr vollenden, können auf schriftlichen Antrag 
der Eltern in die Schule aufgenommen werden, wenn sie schul-
reif sind. Die Entscheidung trifft die Schulleitung.

Schulpflichtige Kinder können im Ausnahmefall gemäß § 51 
BbgSchulG auf schriftlichen Antrag der Eltern für ein Schuljahr 
vom Schulbesuch zurückgestellt werden, wenn nicht zu er-
warten ist, dass das Kind mit Erfolg am Unterricht teilnehmen 
kann und wenn eine anderweitige Förderung, insbesondere 
durch den Besuch einer Kindertagesstätte, gewährleistet ist. 
Ein Antrag für eine nochmalige Zurückstellung ist nicht zuläs-
sig. Eltern, die ihr schulpflichtiges Kind an einer anerkannten 
Ersatzschule anmelden wollen, müssen dies der zuständigen 
Grundschule mitteilen.

Die Anmeldung der Schulanfänger bei der zuständigen Grund-
schule Golßen durch die Eltern und die schulärztliche Untersu-
chung erfolgt

unter Vorlage der Geburtsurkunde, des gelben Vorsorgehef-
tes, des ausgefüllten Elternfragebogens, des Impfauswei-
ses, der Teilnahmebestätigung an der Sprachstandsfest-
stellung der Kita oder einer therapeutischen Behandlung 
und dem persönlichen Erscheinen des Schulanfängers

für folgende amtsangehörige Orts- und Gemeindeteile des 
Amtes Unterspreewald: Golßen, Altgolßen, Landwehr, Prierow, 
Mahlsdorf, Zützen, Gersdorf, Sagritz, Drahnsdorf, Krossen, Fal-
kenhain, Schäcksdorf, Kasel-Golzig, Zauche, Jetsch, Schiebs-
dorf, Sellendorf, Hohendorf, Schöneiche sowie Rietzneuendorf, 
Staakow, Rietze und Friedrichshof am

Montag, den 06.02.2023 Montag, den 13.02.2023
Dienstag, den 07.02.2023 Dienstag, den 14.02.2023
Mittwoch, den 08.02.2023
Donnerstag, den 09.02.2023
jeweils von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr in der Grundschule Gol-
ßen, Stadtwall 10, 15938 Golßen.

Zur Vermeidung von Wartezeiten ist für die Schulanmeldung und 
die schulärztliche Einschulungsuntersuchung vorher eine tele-
fonische Terminvereinbarung in der Zeit vom 05.12.2022 bis 
16.12.2022 unter der Telefonnummer der Grundschule Golßen 
035452 213 erforderlich.

Da das Schulbüro von montags bis freitags in jedem Fall von 
7.30 Uhr bis 14.00 Uhr besetzt ist, bitten wir Sie, in diesem Zeit-
raum Kontakt zu uns aufzunehmen. Andernfalls hinterlassen Sie 
bitte Ihren Namen, Ihren Terminvorschlag und Ihre Telefonnum-
mer auf dem Anrufbeantworter. Wir rufen Sie zurück.

Hier erhalten dann auch die Eltern, die die Anmeldetermine im 
angegebenen Zeitraum nicht wahrnehmen können, alle weiteren 
Informationen.

Golßen, den 16.11.2022

gez. Toni Scharkowski, Schulleiter

Grundschulen und Kindereinrichtungen

Amtliche Bekanntmachung  
der Schließzeiten 2023

für die Kindertagesstätten  
des Amtes Unterspreewald

ln der Kindertagesstättensatzung des Amtes Unterspreewald 
vom 07.07.2021 ist im § 3 (9) die Schließzeit der Kindertages-
stätten des Amtes Unterspreewald geregelt.

Die Schließzeiten in den einzelnen Einrichtungen sind 2023 wie folgt:

Kita „Regenbogen“ Schönwalde – Krippe und Kindergarten
Hauptstraße 47
15910 Schönwald
geschlossen vom 14.08.2023 bis 25.08.2023

Kita „Regenbogen“ Schönwalde – Vorschule und Hort
Hauptstraße 50
15910 Schönwald
geschlossen vom 07.08.2023 bis 25.08.2023

Kita „Wirbelwind“ Neu Lübbenau
Schulstraße 19
15910 Unterspreewald
geschlossen vom 31.07.2023 bis 11.08.2023

Kita „Haus des Kindes“ Golßen – Krippe und Kindergarten
Stadtwall 8
15938 Golßen
geschlossen vom 07.08.2023 bis 22.08.2023

Kita „Haus des Kindes“ Golßen – Hort
Stadtwall 8
15938 Golßen
geschlossen vom 07.08.2023 bis 25.08.2023

Kita „Storchennest“ Zützen
Villaweg 1
15938 Golßen
geschlossen vom 23.10.2023 bis 27.10.2023

Kita „Zwergenland“ Kasel-Golzig
Zaucher Weg 12
15938 Kasel-Golzig
geschlossen vom 06.04.2023 bis 14.04.2023

Kita „Eichhörnchen“ Rietzneuendorf
Hauptstraße 67
15910 Rietzneuendorf-Staakow
geschlossen vom 07.08.2023 bis 25.08.2023

Alle Eltern werden gebeten, bei der Urlaubsplanung diese 
Schließzeiten zu berücksichtigen.
Sind Eltern dennoch darauf angewiesen, Ihr Kind während der 
Schließzeit in einer anderen Einrichtung betreuen zu lassen, so 
ist dieser Bedarf schriftlich bis zum 31.01.2023 zu beantra-
gen. Spätere Anträge können nur in besonderen Härtefällen be-
rücksichtigt werden.
Das Antragsformular erhalten Sie in allen Einrichtungen.

Wichtig: Zur Bearbeitung des Antrages ist die Bestätigung der 
Arbeitgeber der Eltern über die Nichtgewährung des Urlaubsan-
spruchs während der Schließzeit erforderlich.
Des Weiteren ist zu beachten, dass die Einrichtungen nach eige-
nem Ermessen jährlich bis zu drei Tage schließen können. Diese 
Schließtage entnehmen Sie bitte den Aushängen in den jeweili-
gen Einrichtungen.

gez. Graßmann
Leiter Ordnungsamt
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Trink- und Abwasserverbände

Bekanntmachung

Die Verbandsversammlung des Trink- und  
Abwasserzweckverbandes Dürrenhofe/Krugau 

fasste am 22.11.2022 folgende Beschlüsse:
Öffentlicher Teil
Beschluss Nr.: 11/2022
Die Verbandsversammlung des TAZ Dürrenhofe/Krugau stellt 
den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 mit 
einer Bilanzsumme von 9.067.075,93 € und einen Jahresver-
lust von 78.825,42 € fest. Hiervon entfallen auf den TW-Bereich 
63.663,96 € und auf den AW-Bereich 15.161,46 €
Der Beschluss wurde einstimmig mit 6 Ja-Stimmen gefasst.

Beschluss Nr.: 12/2022
Die Verbandsversammlung des TAZ Dürrenhofe/Krugau be-
schließt, den Jahresverlust für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe 
von 78.825,42 € festzustellen, und auf neue Rechnung vorzu-
tragen.
Der Beschluss wurde einstimmig mit 6 Ja-Stimmen gefasst.

Beschluss Nr.: 13/2022
Die Verbandsversammlung des TAZ Dürrenhofe/Krugau be-
schließt, der Verbandsvorsteherin Frau Annett Lehmann für das 
Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.
Der Beschluss wurde einstimmig mit 6 Ja-Stimmen gefasst.

Beschluss Nr.: 14/2022
Die Verbandsversammlung des TAZ Dürrenhofe/Krugau wählt 
mit Wirkung zum 01.12.2022 Herrn Dieter Freihoff der ab dem 
01.12.2022 als Bürgermeister der Gemeinde Märkische Heide 
amtiert, zum Verbandsvorsteher des TAZ Dürrenhofe/Krugau. 
Der Beschluss wurde einstimmig mit 6 Ja-Stimmen gefasst.

Nichtöffentlicher Teil
Beschluss Nr.: 15/2022
Die Verbandsversammlung des TAZ Dürrenhofe/Krugau be-
schließt, den Rahmenvertrag zur Durchführung der mobilen Ent-
sorgung von Fäkalwasser und Fäkalschlamm im Verbandsgebiet 
mit dem Unternehmen Lidzba Reinigungsgesellschaft mbH aus 
Cottbus bis zum Jahr 2025 zu verlängern. Die Verbandsvorste-
herin wird beauftragt, die erforderlichen Erklärungen abzugeben.
Der Beschluss wurde einstimmig mit 6 Ja-Stimmen gefasst.

gez. Annett Lehmann gez. Werner Hämmerling
Verbandsvorsteherin stellv. Vorsitzender 

der Verbandsversammlung

Wasser- und Bodenverbände

Bekanntmachung über Holzungsarbeiten
Der Wasser- und Bodenverband „Nördlicher Spreewald“ gibt 
bekannt, dass im Zeitraum vom

28.10.2022 bis voraussichtlich 28.02.2023
Holzungsarbeiten an den Gewässern I. Ordnung (Landesge-
wässer) und II. Ordnung (Kommunale Gewässer) durchgeführt 
werden.
Grundlage dafür ist der § 79 BbgWG – Pflicht zur Gewässerun-
terhaltung (zu § 40 des Wasserhaushaltsgesetzes).
(1) Die Unterhaltung der Gewässer obliegt als öffentlich-rechtli-
che Verpflichtung
1. für die Gewässer I. Ordnung, mit Ausnahme der Binnenwas-

serstraßen des Bundes, dem Wasserwirtschaftsamt,
2. für die Gewässer II. Ordnung den Gewässerunterhaltungsver-

bänden nach dem Wasserverbandsgesetz und dem Gesetz 
über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden.

Die Holzung dient ausschließlich neben der Schaffung der Bauf-
reiheit für die maschinelle Unterhaltung auch der Entwicklung 
der Gewässerrandstreifen.
Der Wasser- und Bodenverband ist nicht für die Verkehrssiche-
rung der Gefahrenbäume verantwortlich. Die Verkehrssiche-
rungspflicht obliegt generell den jeweiligen Eigentümern der 
betroffenen Flächen. Es wird darauf verwiesen, dass der Was-
ser- und Bodenverband nicht Eigentümer der Bäume ist und da-
her auch nicht grundsätzlich für die Beseitigung von Astwerk, 
Windbruch usw. zuständig ist.
Gehölze werden zwingend entfernt, wenn sie den schadlosen 
Wasserabfluss behindern, Bauwerke und unterirdische Gewäs-
serstrecken gefährden, den erforderlichen Zugang zum Gewäs-
ser behindern oder eine Unterhaltung anders nicht möglich ist.
Weiterhin möchte der Wasser- und Bodenverband wie folgt auf 
den § 41 WHG hinweisen:

Besondere Pflichten  
bei der Gewässerunterhaltung

Soweit es zur ordnungsgemäßen Unterhaltung eines oberirdi-
schen Gewässers erforderlich ist, haben die Gewässereigen-
tümer Unterhaltungsmaßnahmen am Gewässer zu dulden. Die 
Anlieger und Hinterlieger haben zu dulden, dass die zur Un-
terhaltung verpflichteten Personen oder ihre Beauftragten die 
Grundstücke betreten und vorübergehend benutzen.
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